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Der Stadtverordnetenvorsteher

An die
Damen und Herren
der Stadtverordnetenversammlung
und des Magistrates

der Stadt Rödermark

E i n l a d u n g  

Ich lade Sie ein zu der
35. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

(Sitzung Nr. 1/2021) 
am Dienstag, 09.02.2021, um 19:30 Uhr mit 

Fortsetzungstermin am Freitag, 12.02.2021, um 19:00 Uhr.
Die Sitzung findet in der Kulturhalle, Dieburger Str. 27, Ober-Roden statt.

Tagesordnung:

TOP 1 Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers

TOP 2 Mitteilungen des Magistrats

TOP 3 Anfragen gem. § 16 Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung

TOP 4 Verleihung der Bezeichnung Ehrenbürgermeister an Bürgermeister a. D. 
Roland Kern
Vorlage: VO/0020/21

TOP 5 Neufassung der Feuerwehrgebührensatzung
Vorlage: VO/0011/21

TOP 6 Änderung der Kostenbeitragssatzungen zur Kinderbetreuung während der 
Einschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus
Vorlage: VO/00281_1/20

Schriftführung: Frau Mahuletz
Telefon: 06074  911312
E-Mail: sandra.mahuletz@rodermark.de

20. Januar 2021



Ausdruck vom: 20.01.2021
Seite: 2/4

TOP 7 Erhebung von Spielapparatesteuer während der Gültigkeit von 
Verordnungen des Landes Hessen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie
Vorlage: VO/0269/20

TOP 8 Beteiligungsbericht 2019
Vorlage: VO/0298/20

TOP 9 KommPakt - Das Beteiligungsmodell der Entega
Vorlage: VO/0248/20

TOP 10 Stadtwald Rödermark: Förderantrag auf Bundeswaldprämie
Vorlage: VO/0008/21

TOP 11 Verkauf des Grundstücks Gemarkung Urberach Flur 8 Flurstück 2/2, Rudolf-
Diesel-Straße
Vorlage: VO/0006/21

TOP 12 Anordnung zur Durchführung einer Baulandumlegung für das 
"Gewerbegebiet Kapellenstraße" in Rödermark / Ober-Roden
Vorlage: VO/0010/21

TOP 13 Gewerbegebiet Kapellenstraße;
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch
Vorlage: VO/0015/21

TOP 14 Urbanes Gebiet Odenwaldstraße;
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch
Vorlage: VO/0014/21

TOP 15 B5.1 Vorhabenbezogener Bebauungsplan/ Vorhaben- und Erschließungsplan 
"Wohnquartier südlich der Darmstädter Straße" im Stadtteil Urberach;
Behandlung/ Abwägung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch 
eingegangenen Stellungnahmen
Vorlage: VO/0016/21

TOP 16 B5.1 Vorhabenbezogener Bebauungsplan/ Vorhaben- und Erschließungsplan 
"Wohnquartier südlich der Darmstädter Straße" im Stadtteil Urberach;
Beschluss des Durchführungsvertrags gemäß § 12 Abs. 1 Baugesetzbuch
Vorlage: VO/0017/21

TOP 17 B5.1 Vorhabenbezogener Bebauungsplan/ Vorhaben- und Erschließungsplan 
"Wohnquartier südlich der Darmstädter Straße" im Stadtteil Urberach;
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch
Vorlage: VO/0018/21
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TOP 18 A48 Bebauungsplan "Südlich des Alten Seewegs";
Behandlung der Stellungnahmen/ Äußerungen aus der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch sowie der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch
Vorlage: VO/0021/21

TOP 19 A48 Bebauungsplan "Südlich des Alten Seewegs";
Beschluss über die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (öffentliche Auslegung) sowie der Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
Baugesetzbuch
Vorlage: VO/0022/21

TOP 20 A67 Vorhabenbezogener Bebauungsplan/ Vorhaben- und Erschließungsplan 
"Dieburger Straße Süd" im Stadtteil Ober-Roden;
Behandlung/ Abwägung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch 
eingegangenen Stellungnahmen
Vorlage: VO/0023/21

TOP 21 A67 Vorhabenbezogener Bebauungsplan/ Vorhaben- und Erschließungsplan 
"Dieburger Straße Süd" im Stadtteil Ober-Roden;
Beschluss des Durchführungsvertrags gemäß § 12 Abs. 1 Baugesetzbuch
Vorlage: VO/0024/21

TOP 22 A67 Vorhabenbezogener Bebauungsplan/ Vorhaben- und Erschließungsplan 
"Dieburger Straße Süd" im Stadtteil Ober-Roden;
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch
Vorlage: VO/0025/21

TOP 23 Grundsatzbeschluss Jägerhaus/ Rathausplatz Ober-Roden
Vorlage: VO/0030/21

TOP 24 Grundsatzbeschluss zur Prüfung eines Sonder- und Gewerbegebiets nördl. 
Germania und einer Verkehrsspange Ober-Roden Nord
Vorlage: VO/0031/21

TOP 25 Jahresabschluss 2019 der Kommunalen Betriebe der Stadt Rödermark
Vorlage: VO/0249/20

TOP 26 Bestellung eines Prüfers für den Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes 
"Kommunale Betriebe der Stadt Rödermark"
Vorlage: VO/0296/20
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TOP 27 Ermittlung der Abwassergebühren für die Jahre 2021 bis 2023, getrennt 
nach Schmutzwasser- und Niederschlagswassereinleitung
Vorlage: VO/0252/20

TOP 28 5. Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kommunale Betriebe 
Rödermark"
Vorlage: VO/0004/21

TOP 29 Antrag der SPD-Fraktion: Kontrolle des fließenden Verkehrs
Vorlage: SPD/0001/21

TOP 30 Antrag der SPD-Fraktion: Schulsozialarbeit an Grundschulen
Vorlage: SPD/0002/21

TOP 31 Antrag der SPD-Fraktion: Umbau des Eppertshäuser Knotens
Vorlage: SPD/0003/21

TOP 32 Antrag der SPD-Fraktion: Lärmmessung Rodaustraße
Vorlage: SPD/0019/21

TOP 33 Antrag der SPD-Fraktion: Beseitigung des S-Bahnübergangs in Ober-Roden
Vorlage: SPD/0223/20

TOP 34 Antrag der SPD-Fraktion: Sozialer Wohnungsbau in Rödermark
Vorlage: SPD/0224/20

TOP 35 Antrag der FDP-Fraktion: Geänderte Fassung: Grünflächenpflege in 
Rödermark nach ökologischen Kriterien
Vorlage: FDP/0268_1/19

TOP 36 Antrag Fraktion FWR: Corona-Hilfe für Vereine
Vorlage: FWR/0033/21

 

Mit freundlichen Grüßen F. d. R.

Sven Sulzmann Sandra Mahuletz
Stadtverordnetenvorsteher Stellv. Schriftführerin
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Anfrage
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

12.10.2020

Fraktion:
Freie Wähler Rödermark

Peter Schröder

Anfrage der Fraktion der Freien Wähler Rödermark: Ortsdurchfahrt Urberach 
(Anfrage)
Beratungsfolge:

Datum Gremium

03.11.2020 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark
09.02.2021 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

In der Presse konnte man in den vergangenen Tagen diverse Artikel zum Thema 
Verkehrsentlastung in Rödermark lesen.
So wurde über eine mögliche Sanierung der Ortsdurchfahrt Urberach im kommenden 
Jahr berichtet und weiterhin über die Umfahrung der Ortsdurchfahrt Urberach. 
 
Anfrage:

1. Welche Maßnahmen sind für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Urberach geplant?
a. Radfahrstreifen?
b. Kreisverkehr?
c. Geschwindigkeitsbeschränkung?
d. Querungshilfen?
e. ?

2. Welche Kosten müssen von Rödermark getragen werden?
3. Wird die Stadt mit einer weiteren Kostenbeteiligung belastet, wenn die 

Ortsdurchfahrt nach dem Bau einer Umgehungsstraße nicht mehr Bundesstraße 
ist?

4. In welchen Zeitrahmen rechnet der Magistrat für:
a. Sanierung der Ortsdurchfahrt , Baubeginn und Bauzeit?
b. Umfahrung Urberach für die Entscheidung über die Variante, den 

Baubeginn und die Fertigstellung?
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5. Haben Gespräche über die Variante KL-Trasse mit Eppertshausen, Messel und 
Landkreis DaDi stattgefunden? Wann und mit welchem Ergebnis?

6. Welche Planungsschritte werden von der Stadt Rödermark durchgeführt?
7. Kann und darf die Stadt Planungen auf fremden Gebieten durchführen?
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Anfrage
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

11.01.2021

Fraktion:
Freie Wähler Rödermark

Jürgen Breslein
Peter Schröder

Anfrage der Fraktion der Freien Wähler Rödermark: Baulücken 
Rennwiesengebiet (Anfrage)
Beratungsfolge:

Datum Gremium

09.02.2021 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Die Nachfrage nach sofort bebaubaren Wohnbaugrundstücken ist unseres Wissens 
weiterhin hoch.  
Das Wohn- und Gewerbe-Misch-Gebiet "An den Rennwiesen" ist zum großen Teil fertig 
bebaut. Es gibt aber noch einige unbebaute Wohnbau- Grundstücke z.B. in der Erich 
Kästner-Straße.

 
Anfrage:

1. Sind die noch unbebauten Grundstücke im Baugebiet Rennwiesen im Besitz der 
Stadt?

2. Wenn nicht, warum sind sie noch nicht bebaut?
3. Gab es beim Verkauf der Grundstücke keine Bauverpflichtung?
4. Wenn ja, welche Konsequenzen werden gezogen?
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Anfrage
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

11.01.2021

Fraktion:
Freie Wähler Rödermark

Jürgen Breslein
Peter Schröder

Anfrage der Fraktion der Freien Wähler Rödermark: Verkehrsentlastung 
Rödermark (Anfrage)
Beratungsfolge:

Datum Gremium

09.02.2021 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Im November 2019 haben FWR den Antrag „Verkehrsentlastung Urberach“ in die 
Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Am 15.09.2020 wurde dieser Antrag als 
Prüfantrag in den Runden Tisch Verkehrsentlastung verwiesen.  
 
Anfrage:

1. Welche der 10 Punkte des Antrags wurden im Runden Tisch Verkehrsentlastung 
mit einem Ergebnis abgeschlossen?

2. Wann ist mit einem Ergebnis der verbleibenden Punkte zu rechnen?
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Anfrage
ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

Datum:

Antragsteller:

Verfasser/in:

18.01.2021

FDP-Fraktion

Tobias Kruger
Dr. Rüdiger Werner

Anfrage der FDP-Fraktion: Brandschutzkommission; Umbau und 
Ertüchtigung der Feuerwehrhäuser (Anfrage)
Beratungsfolge:

Datum Gremium

09.02.2021 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

I. 
Ausweislich des Rödermärker Ratsinformationssystems (Stand: 17.01.2021 um 22:00 
Uhr) hat die Brandschutzkommission der Stadt Rödermark zuletzt am 09.01.2017 getagt. 

II. 
Am 10.12.2019 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark für ein aus 
der Brandschutzkommission ausgeschiedenes Mitglied einstimmig eine/-n Vertreter/-in 
aus der Stadtverordnetenversammlung (nach-)gewählt. Im Sachverhalt dieser Vorlage 
(VO/0274/19) hieß es wörtlich: „[...] In Kürze wird die Brandschutzkommission in dieser 
Legislaturperiode abermals zusammentreten. [...]“.
 
Anfrage:

1) Weshalb wurde die Brandschutzkommission seit vier Jahren nicht mehr 
einberufen?

2) Gab es in den vergangenen Jahren hinsichtlich der Einberufung der 
Brandschutzkommission Eingaben oder Nachfragen aus der Kommission?

Wie ist der aktuelle Sachstand betreffend die bauliche Ertüchtigung bzw. des Aus- 
und/oder Umbaus der beiden Feuerwehrhäuser? Was ist diesbezüglich wann seit der 
letzten Sitzung der Brandschutzkommission praktisch geschehen?
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VORLAGE  ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

vom/der
Gremien-Büro

Vorlage-Nr:
AZ:
Datum:
Verfasser:

VO/0020/21

12.01.2021
Mah

Verleihung der Bezeichnung Ehrenbürgermeister an Bürgermeister a. D. 
Roland Kern
Beratungsfolge:

Datum Gremium

18.01.2021 Magistrat
28.01.2021 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
09.02.2021 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Bürgermeister a. D. Roland Kern war vom 01.06.2005 bis zum 30.06.2019 als 
hauptamtlicher Wahlbeamter für die Stadt Rödermark tätig. Zuvor war Roland Kern in 
den Jahren 1981 und 1982 sowie von 1985 bis 2005 ehrenamtlich als Stadtverordneter 
in der Kommunalpolitik aktiv.

In Wahrnehmung seiner ehren- und hauptamtlichen kommunalpolitischen Tätigkeiten 
hat sich Roland Kern durch seinen fortwährenden und weit über das erforderliche 
dienstliche Engagement hinausgehenden Einsatz um seine Heimatstadt Rödermark 
besonders verdient gemacht.

Gemäß § 28 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) kann die Gemeinde 
Bürgern, die als Gemeindevertreter, Ehrenbeamte oder hauptamtliche Wahlbeamte 
insgesamt mindestens zwanzig Jahre ihr Mandat oder Amt ausgeübt haben, eine 
Ehrenbezeichnung verleihen.
Die Entscheidung über die Verleihung einer Ehrenbezeichnung obliegt der 
Stadtverordnetenversammlung (§ 51 Ziff. 3 HGO).   
 

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, Herrn Bürgermeister a. D. Roland Kern aufgrund seiner besonderen 
Verdienste, die er sich als Bürgermeister der Stadt Rödermark erworben hat, durch die 
Verleihung der Ehrenbezeichnung

Ehrenbürgermeister

auszuzeichnen.
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Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:

 

Finanzielle Auswirkungen:

Nein
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VORLAGE  ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

vom/der
Finanzverwaltung, Controlling

Vorlage-Nr:
AZ:
Datum:
Verfasser:

VO/0011/21

08.01.2021
Rauck-Schreiner, Ann-Kathrin; 
Morian, Susanne; Weber, Herbert

Neufassung der Feuerwehrgebührensatzung
Beratungsfolge:

Datum Gremium

18.01.2021 Magistrat
28.01.2021 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
09.02.2021 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Gemäß § 10 Abs. 2 KAG sind Benutzungsgebühren nach Ablauf des fünfjährigen 
Kalkulationszeitraums neu zu kalkulieren.

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern des Hessischen Städte- und 
Gemeindebundes, des Hessischen Städtetages, des Landesfeuerwehrverbandes und der 
für den Brandschutz zuständigen Fachabteilung des Hessischen Ministeriums des Innern 
und für Sport, hat eine rechtssichere Mustergebührensatzung für alle hessischen 
Kommunen geschaffen, sowie eine Kalkulationsgrundlage in Form einer Excel-Tabelle, 
mit umfangreichen Erläuterungen und Hinweisen, bereitgestellt. Diese Arbeitsgrundlage 
wurde der Neukalkulation zugrunde gelegt.

Aufgrund gesetzlicher Änderungen sind im Vergleich zur Vorauflage der Mustersatzung 
des Hessischen Städtetages, die „Regelung zum Verzicht auf die Feuerwehrgebühren in 
einer allgemeinen Schadenslage durch Naturereignisse“ sowie für die „Gebühren der 
Brandmeldeempfangszentrale bei versehentlicher oder missbräuchlicher Alarmierung 
durch das Funkmeldesystem im KFZ“ neu aufgenommen worden.

Die Fachabteilung Finanzverwaltung/Controlling hat die Gebührentatbestände in 
Absprache mit dem Stadtbrandinspektor kalkuliert. Dabei wurden die bei der Feuerwehr 
tatsächlich entstehenden Kosten, unter Berücksichtigung der eingesetzten Fahrzeuge 
und des Materialeinsatzes, zugrunde gelegt.

Bei der Berechnung der Neukalkulation ergaben sich Gebührenschwankungen zu den 
vorherigen Gebühren. Diese resultieren unter anderem daraus, dass neue Fahrzeuge 
angeschafft wurden und andere, ältere Feuerwehrfahrzeuge mittlerweile abgeschrieben 
sind. Daraus resultieren höhere bzw. geringere Abschreibungen bei den einzelnen 
Gebührentatbeständen.
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Die oben genannte Arbeitsgruppe errechnet einen landesweiten durchschnittlichen 
Gebührensatz für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr in Höhe von 26,70 Euro. 
Zur besseren Berechnung einer 15-minütigen Gebühr rundet sie den Betrag auf 26,40 
Euro je Stunde ab.

 

Beschlussvorschlag:

Die Änderungssatzung zur Feuerwehrgebührensatzung wird gemäß des vorgelegten 
Entwurfs beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:

 

Finanzielle Auswirkungen:

Ja

 

Anlagen

Änderungssatzung zur Feuerwehrgebührensatzung
Synopse Gebühren alt und neu

 



1 
 

Feuerwehrgebührensatzung  – Aktuell –  Feuerwehrgebührensatzung – geplante Änderung  

 
 
 
 
 

§ 1 
Gebührentatbestand 

 
Die der Feuerwehr der Stadt Rödermark bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
entstandenen Gebühren und Auslagen sind nach Maßgabe dieser 
Gebührensatzung in Verbindung mit dem jeweils gültigen 
Gebührenverzeichnis zu erstatten, soweit der Einsatz nicht gemäß § 61 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 6 HBKG kostenfrei ist. Die Pflicht zur 
Erstattung von Gebühren und Auslagen besteht auch dann, wenn die 
angeforderten Mannschaften, Fahrzeuge und Geräte wegen 
zwischenzeitlicher Beseitigung der Gefahr oder des Schadens oder aus 
sonstigen Gründen nicht mehr benötigt werden.   
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1)  Gebührenschuldner bei Maßnahmen zur Brandbekämpfung sind, 
 

1. die Brandstifterin oder der Brandstifter, die oder der nicht selbst 
Geschädigte   der Geschädigter ist, 

 
2. die geschädigte Person, sofern sie den Einsatz der Feuerwehr 

vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, 
 

 
Die beigefügte Satzungsänderungen entsprechen vollumfänglich dem 

gemeinsamen Satzungsmuster des Hess. Städtetages, des HSGB 
und des Landesfeuerwehrverbandes Hessen. 

 
§ 1 

Gebührentatbestand 
 
Die der Feuerwehr der Stadt Rödermark bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
entstandenen Gebühren und Auslagen sind nach Maßgabe dieser 
Gebührensatzung in Verbindung mit dem jeweils gültigen 
Gebührenverzeichnis zu erstatten, soweit nicht nach § 61 Abs. 1 Satz 1 
und Abs. 6 HBKG Gebührenfreiheit besteht. Die Pflicht zur Erstattung 
von Gebühren und Auslagen besteht auch dann, wenn die angeforderten 
Mannschaften, Fahrzeuge und Geräte wegen zwischenzeitlicher 
Beseitigung der Gefahr oder des Schadens oder aus sonstigen Gründen 
nicht mehr benötigt werden. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner bei Maßnahmen zur Brandbekämpfung sind, 
 

1. die Brandstifterin oder der Brandstifter, die oder der nicht selbst 
Geschädigte oder Geschädigter ist,  

 
2. die geschädigte Person, sofern sie den Einsatz der Feuerwehr 

vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, 
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Feuerwehrgebührensatzung  – Aktuell –  Feuerwehrgebührensatzung – geplante Änderung  

 
3. die Fahrzeughalterin oder der Fahrzeughalter oder die 

Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer, wenn der Brand beim 
Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
entstanden ist; § 7 Abs. 2 Satz 2 des Hessischen Gesetzes über die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) in der Fassung vom  
14. Januar  2005  (GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz  
vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 635), gilt entsprechend, 

 
4. die Betreiberin oder der Betreiber, wenn der Einsatz der Feuerwehr 

bei einer Anlage mit besonderem Gefahrenpotential erforderlich 
geworden ist, 

 
5. die Betreiberin oder der Betreiber von Gewerbe- oder 

Industriebetrieben für aufgewendete Sonderlöschmittel bei 
Bränden in den Gewerbe- und Industriebetrieben, 

 
6. die Person, die wider besseres Wissen oder in grob fahrlässiger 

Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr alarmiert, 
 
7. die Eigentümerin oder der Eigentümer oder die Besitzerin oder der 

Besitzer einer Brandmeldeanlage, wenn diese Anlage einen 
Fehlalarm auslöst, 

 
8. die Person, die den Einsatz der Feuerwehr durch nicht angezeigtes, 

aber nach § 3 Abs. 5 Satz 1 der Verordnung über die Beseitigung 
von pflanzlichen Abfällen außerhalb von 
Abfallbeseitigungsanlagen vom 17. März 1975 (GVBl. I S. 48) 
anzeigepflichtiges Verbrennen von Abfällen verursacht hat. 

 

 
3. die Fahrzeughalterin oder der Fahrzeughalter oder die 

Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer, wenn der Brand beim 
Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
entstanden ist; § 7 Abs. 2 Satz 2 des Hessischen Gesetzes über die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) in der Fassung vom  
14. Januar  2005  (GVBl.  I  S.  14), zuletzt geändert durch  Gesetz  
vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 635), gilt entsprechend, 

 
4. die Betreiberin oder der Betreiber, wenn der Einsatz der Feuerwehr 

bei einer Anlage mit besonderem Gefahrenpotential erforderlich 
geworden ist, 

 
5. die Betreiberin oder der Betreiber von Gewerbe- oder 

Industriebetrieben für aufgewendete Sonderlöschmittel bei 
Bränden in den Gewerbe- und Industriebetrieben,  

 
6. die Person, die wider besseres Wissen oder in grob fahrlässiger 

Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr alarmiert,  
 
7. die Eigentümerin oder der Eigentümer oder die Besitzerin oder der 

Besitzer einer Brandmeldeanlage, wenn diese Anlage einen 
Falschalarm auslöst, 

 
8. die Person, die den Einsatz der Feuerwehr durch nicht angezeigtes, 

aber nach § 3 Abs. 5 Satz 1 der Verordnung über die Beseitigung 
von pflanzlichen Abfällen außerhalb von 
Abfallbeseitigungsanlagen vom 17. März 1975 (GVBl. I S. 48) 
anzeigepflichtiges Verbrennen von Abfällen verursacht hat.  
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(2)  Gebührenschuldner sind bei allen übrigen Leistungen, insbesondere 

in Fällen der Allgemeinen Hilfe, 
 

1. die Person, deren Verhalten die Leistung erforderlich gemacht hat; 
§ 6 Abs. 2 und 3 HSOG gilt entsprechend, 

 
2. die Person, die die tatsächliche Gewalt über eine Sache oder ein 

Tier ausübt, deren oder dessen Zustand die Leistung erforderlich 
gemacht hat, oder die Eigentümerin oder der Eigentümer einer 
solchen Sache oder eines solchen Tieres;  § 7  Abs. 2  Satz 2  des  
Hessischen  Gesetzes  über  die  öffentliche Sicherheit und Ordnung 
gilt entsprechend, 

 
3. die Person, auf deren Verlangen oder in deren Interesse die 

Leistung erbracht wurde, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Gebührenschuldner sind bei allen übrigen Leistungen, insbesondere 

in Fällen der Allgemeinen Hilfe, 
 

1. die Person, deren Verhalten die Leistung erforderlich gemacht hat; 
§ 6 Abs. 2 und 3 HSOG gilt entsprechend, 

 
2. die Person, die die tatsächliche Gewalt über eine Sache oder ein 

Tier ausübt, deren oder dessen Zustand die Leistung erforderlich 
gemacht hat, oder die Eigentümerin oder der Eigentümer einer 
solchen Sache oder eines solchen Tieres; § 7 Abs. 2 Satz 2 des 
Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
gilt entsprechend,  

 
3. die Person, auf deren Verlangen oder in deren Interesse die 

Leistung erbracht wurde, insbesondere bei Falschalarmen durch 
a) Kommunikationsmittel mit automatischer Ansage oder Anzeige, 

die keine Brandmeldeanlagen sind, 
b) Meldung von Sicherheitsunternehmen oder anderen Personen, 

die im Auftrag der Eigentümerin, des Eigentümers, der 
Besitzerin oder des Besitzers tätig werden, 

 
4. der Leistungserbringer im Rettungsdienst oder beim 

Krankentransport, wenn dieser sich zur Erfüllung seines 
Rettungsdienst- oder Krankentransportauftrags der Unterstützung 
der Feuerwehr bedient, 

 
5. die Fahrzeughalterin oder der Fahrzeughalter, wenn die 

Fehlfunktion des auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen 
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4. in Fällen des § 61 Abs. 4 HBKG der Rechtsträger der anderen 

Behörde, 
 
5. die Person, die die Feuerwehr missbräuchlich – ohne 

hinreichenden Grund vorsätzlich oder grob fahrlässig – angefordert 
hat. 

 
(3) Gebührenschuldner bei Brandsicherheitsdiensten sind die Ausrichter 

von Veranstaltungen, bei denen bei Ausbruch eines Brandes eine 
größere Anzahl von Menschen gefährdet wäre (z. B.  Versammlungen, 
Ausstellungen, Theateraufführungen,  Zirkusveranstaltungen, Messen, 
Märkte und vergleichbare Veranstaltungen). 

 
 
(4) Gebührenschuldner bei Gefahrenverhütungsschauen sind die 

Eigentümerinnen und Eigentümer, Besitzerinnen und Besitzer, 
Antragstellerinnen und Antragsteller sowie sonstige 
Nutzungsberechtigte von baulichen Anlagen nach § 2 Abs. 1 der 
Hessischen Bauordnung (HBO) in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 
 

eCall-Systems in Kraftfahrzeugen deren Betrieb zugeordnet 
werden kann, 

 
6. die Betreiberin oder der Betreiber eines TPS-eCall-Systems, wenn 

technisch bedingte Falschalarme oder böswillige Alarme im 
Rahmen eines TPS-eCall-Notrufes durch Dritte übermittelt 
werden. 

 
7. in Fällen des § 61 Abs. 4 HBKG der Rechtsträger der anderen 

Behörde, 
 
8. die Person, die die Feuerwehr missbräuchlich – ohne 

hinreichenden Grund vorsätzlich oder grob fahrlässig – 
angefordert hat. 

 
(3) Gebührenschuldner bei Brandsicherheitsdiensten sind die Ausrichter 

von Veranstaltungen, bei denen bei Ausbruch eines Brandes eine 
größere Anzahl von Menschen gefährdet wäre (z. B. 
Versammlungen, Ausstellungen, Theateraufführungen, 
Zirkusveranstaltungen, Messen, Märkte und vergleichbare 
Veranstaltungen). 

 
(4) Gebührenschuldner bei Gefahrenverhütungsschauen sind die 

Eigentümerinnen und Eigentümer, Besitzerinnen und Besitzer, 
Antragstellerinnen und Antragsteller sowie sonstige 
Nutzungsberechtigte von baulichen Anlagen nach § 2 Abs. 1 der 
Hessischen Bauordnung (HBO) in der jeweils geltenden Fassung. 

 
(4) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
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(5) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 
 

§ 3 
Grundlagen der Gebührenbemessung 

 
(1) Für Leistungen der Feuerwehr, die nach dieser Satzung erbracht 

werden, gilt nachfolgendes Gebührenverzeichnis, welches als Anlage 
Bestandteil dieser Satzung ist. Die Höhe der Gebühr errechnet sich 
nach der aufgewendeten Zeit und dem eingesetzten Material, nach 
Art und Anzahl des eingesetzten Personals, der Fahrzeuge und Geräte 
sowie der zu prüfenden Geräte und Einrichtungen. 

 
(2) Bei der Festsetzung der Gebühr werden für Personen sowie für 

Fahrzeuge und Geräte die Gebühren je angefangene 15 Minuten 
berechnet. 

 
(3) Für die Berechnung der Gebühr wird die Zeit von Beginn bis zur 

Beendigung des Einsatzes zugrunde gelegt. Der Einsatz beginnt im 
Regelfall mit der Alarmierung der Feuerwehr durch die Leitstelle, 
spätestens mit dem Ausrücken, und ist mit Wiederherstellung der 
Einsatzfähigkeit beendet.  

 
 
Sind die eingesetzten Mannschaften, Fahrzeuge oder Geräte zum 
Zeitpunkt der Alarmierung bereits zu einem anderen Einsatz 
ausgerückt oder kehren diese nach dem jeweiligen Einsatz nicht 
unmittelbar zurück (aufeinander folgende Einsätze), so beginnt der 

 
(5) Die Geltendmachung von Ansprüchen auf zivilrechtlicher Basis bleibt 

davon unberührt. 
 
 

§ 3 
Grundlagen der Gebührenbemessung 

 
(1) Für Leistungen der Feuerwehr, die nach dieser Satzung erbracht 

werden, gilt nachfolgendes Gebührenverzeichnis, welches als Anlage 
Bestandteil dieser Satzung ist. Die Höhe der Gebühr errechnet sich 
nach der aufgewendeten Zeit und dem eingesetzten Material, nach 
Art und Anzahl des eingesetzten Personals, der Fahrzeuge und 
Geräte sowie der zu prüfenden Geräte und Einrichtungen. 

 
(2) Bei der Festsetzung der Gebühr werden für Personen sowie für 

Fahrzeuge und Geräte die Gebühren je angefangene 15 Minuten 
berechnet. 

 
(3) Für die Berechnung der Gebühr wird die Zeit von Beginn bis zur 

Beendigung des Einsatzes zugrunde gelegt. Der Einsatz beginnt im 
Regelfall mit der Alarmierung der Feuerwehr durch die Leitstelle, 
spätestens mit dem Ausrücken, und ist mit Wiederherstellung der 
Einsatzfähigkeit beendet. Er ist mit Rückkehr zur Feuerwache 
zuzüglich der ggf. für die Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit 
notwendigen Zeit beendet. Sind die eingesetzten Mannschaften, 
Fahrzeuge oder Geräte zum Zeitpunkt der Alarmierung bereits zu 
einem anderen Einsatz ausgerückt oder kehren diese nach dem 
jeweiligen Einsatz nicht unmittelbar zurück (aufeinander folgende 
Einsätze), so beginnt der jeweilige Einsatz mit Verlassen des 



6 
 

Feuerwehrgebührensatzung  – Aktuell –  Feuerwehrgebührensatzung – geplante Änderung  

jeweilige Einsatz mit Verlassen des vorherigen Einsatzortes und ist 
beendet, sobald sie den jeweiligen Einsatzort verlassen bzw. die 
Einsatzfähigkeit wiederhergestellt ist. 

 
 
 
 
 
 
(4) Die Anzahl und Auswahl des einzusetzenden und des davon bei der 

Gebührenberechnung zu berücksichtigenden Personals sowie der 
Fahrzeuge und Geräte liegt im pflichtgemäßen Ermessen der 
Feuerwehr. 

 
 

§ 4 
Auslagen 

 
(1) Auslagen werden in der tatsächlich erstandenen Höhe zuzüglich 

eines Verwaltungskostenaufschlages in Höhe von 10 Prozent geltend 
gemacht. Dies gilt insbesondere für Lieferungen und Leistungen von 
Dritten, Fremdpersonal und -gerät, Ölbindemittel, Säurebindemittel, 
Schaummittel und sonstigen Verbrauchsmittel und deren Entsorgung. 

 
(2) Die Kosten für die Verpflegung der eingesetzten 

Feuerwehrangehörigensind zu erstatten. 
 
 
 
 

vorherigen Einsatzortes und ist beendet, sobald sie den jeweiligen 
Einsatzort verlassen bzw. die Einsatzfähigkeit wiederhergestellt ist. 

 
(4) Für die Berechnung der Gebühr für den Brandsicherheitsdienst (§ 2 

Abs. 3) wird der Zeitraum ab den Dienstantritt bis zum 
abschließenden Kontrollgang zugrunde gelegt. Für die An- und 
Abfahrt wird eine Pauschale gemäß des Gebührenverzeichnisses 
erhoben. 

 
(5) Die Anzahl und Auswahl des einzusetzenden und des davon bei der 

Gebührenberechnung zu berücksichtigenden Personals sowie der 
Fahrzeuge und Geräte liegt im pflichtgemäßen Ermessen der 
Feuerwehr.  

 
 

§ 4 
Auslagen 

 
(1) Auslagen werden in der tatsächlich erstandenen Höhe zuzüglich 

eines Verwaltungskostenaufschlages in Höhe von 10 Prozent 
geltend gemacht. Dies gilt insbesondere für Lieferungen und 
Leistungen von Dritten, Fremdpersonal und -gerät, Ölbindemittel, 
Säurebindemittel, Schaummittel und die Entsorgung. 

 
(2) Die Kosten für die Verpflegung der eingesetzten 

Feuerwehrangehörigensind zu erstatten Dauert ein Einsatz ohne 
Unterbrechung mehr als vier Stunden, so sind die Auslagen für die 
Verpflegung der eingesetzten Feuerwehrangehörigen zu erstatten. 
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§ 5 

Entstehung der Gebührenschuld 
 
(1) Die Verpflichtung zur Erstattung von Gebühren entsteht im Regelfall 

mit der Alarmierung der Feuerwehr durch die Leitstelle, spätestens 
mit dem Ausrücken. 

 
(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der 

Aufwendung des zu erstattenden Betrages. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6 
Fälligkeit der Gebührenschuld 

 
Die zu zahlenden Gebühren und Auslagen werden durch 
Gebührenbescheid festgesetzt. Die Gebührenschuld wird ein Monat nach 
der Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig, sofern in diesem keine 
andere Fälligkeit angegeben ist. 
 
 
 
 
 
 

 
§ 5 

Entstehung der Gebührenschuld 
 
(1) Die Verpflichtung zur Erstattung von Gebühren entsteht im Regelfall 

mit der Alarmierung der Feuerwehr durch die Leitstelle, spätestens 
mit dem Ausrücken. 

 
(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der 

Aufwendung des zu erstattenden Betrages. 
 
(3) In anderen Fällen entsteht die Gebührenschuld, soweit ein Antrag 

oder eine Beauftragung notwendig ist, mit dessen Eingang bei der 
Stadt Rödermark, im Übrigen mit der Beendigung der 
gebührenpflichtigen Amtshandlung. 

 
 

§ 6 
Fälligkeit der Gebührenschuld 

 
Die zu zahlenden Gebühren und Auslagen werden durch 

Gebührenbescheid festgesetzt. Die Gebührenschuld wird ein Monat 
nach der Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig, sofern in 
diesem keine andere Fälligkeit angegeben ist. 
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§ 7 

Härtefälle 
 
Wenn dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Gebührenschuldners oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten 
erscheint, kann die Gebührenschuld gestundet, niedergeschlagen oder 
erlassen werden, oder es kann von der Geltendmachung der Gebühren 
ganz oder teilweise abgesehen werden. Die Stundung soll in der Regel 
nur auf Antrag gewährt werden. Die Entscheidung hierüber wird in 
Abstimmung mit dem Leiter der Fachabteilung Brandschutz getroffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 7 

Härtefälle 
 
Wenn dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Gebührenschuldners oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten 
erscheint, kann die Gebührenschuld gestundet, niedergeschlagen oder 
erlassen werden, oder es kann von der Geltendmachung der Gebühren 
ganz oder teilweise abgesehen werden. Die Stundung soll in der Regel 
nur auf Antrag gewährt werden. Die Entscheidung hierüber wird in 
Abstimmung mit dem Leiter der Fachabteilung Stabstelle Brandschutz 
getroffen. 
 
 

§ 8 
Allgemeine Schadenslagen aufgrund von Naturereignissen 

 
Kommt es aufgrund eines Naturereignisses, insbesondere durch 
Überschwemmung, Hochwasser, Starkregen, Hagel- oder Sturmschäden, 
zu einer Schadenslage im gesamten Gemeindegebiet/Stadtgebiet, in 
einem Ortsteil/Stadtteil kann der Gemeindevorstand/Magistrat das 
Vorliegen einer allgemeinen Schadenslage im Sinne des § 61 Abs. 5 S. 3 
HBKG feststellen. Wurde eine allgemeine Schadenslage festgestellt, so 
kann der Gemeindevorstand/Magistrat bei Einsätzen, die ausschließlich 
auf diese allgemeine Schadenslage zurückzuführen sind, von der 
Erhebung von Gebühren absehen. 
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§ 8 

Sicherheitsleistungen 
 
Die Hilfeleistung der Feuerwehr im Rahmen des § 6 Abs. 3 HBKG, eine 
Überlassung von Geräten oder die Gestellung von Brandsicherheits-
diensten kann von einer vorherigen angemessenen Sicherheitsleistung 
des Gebührenschuldners bis zur Höhe der voraussichtlich entstehenden 
Gebühren und Auslagen abhängig gemacht werden. 
 
 

§ 9 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt gemäß § 7 der Hauptsatzung am Tag nach der 
Vollendung ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bisherige Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Feuerwehr vom 
10.09.1999 außer Kraft. 
 

 
§ 9 

Sicherheitsleistungen 
 
Die Hilfeleistung der Feuerwehr im Rahmen des § 6 Abs. 3 HBKG, eine 
Überlassung von Geräten oder die Gestellung von Brandsicherheits-
diensten kann von einer vorherigen angemessenen Sicherheitsleistung 
des Gebührenschuldners bis zur Höhe der voraussichtlich entstehenden 
Gebühren und Auslagen abhängig gemacht werden. 
 
 

§ 10 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt gemäß § 7 der Hauptsatzung am Tag nach der 
Vollendung ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bisherige Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Feuerwehr vom 
10.09.1999 außer Kraft. 
 

 



Gebühr alt Gebühr neu

1

1.1 Brand- und allgemeine Hilfeleistungseinsätze je Einsatzkraft 6,00 €/15 Min. 6,60 €/15 Min.
1.2 Brandsicherheitsdienst je Einsatzkraft 6,00 €/15 Min. 6,60 €/15 Min.
1.3 Dauert ein Einsatz ohne Unterbrechung mehr als vier Stunden, so sind die

Auslagen für die Verpflegung der eingesetzten Feuerwehrangehörigen zu
erstatten.

2

2.1 Einsatzleitwagen 27,50 €/15 Min. 25,40 €/15 Min.
2.2 Mannschaftstransportfahrzeug 15,00 €/15 Min. 17,00 €/15 Min.
2.3 Kommandowagen, PKW 15,00 €/15 Min. 15,10 €/15 Min.
2.4 Hilfeleistungs- und Löschfahrzeuge 40,00 €/15 Min. 38,10 €/15 Min.
2.5 Tanklöschfahrzeuge 30,00 €/15 Min. 34,50 €/15 Min.
2.6 Teleskopmast 92,00 €/15 Min. 76,40 €/15 Min.
2.7 Schlauchwagen 41,00 €/15 Min. 26,20 €/15 Min.
2.8 Gerätewagen Gefahrgut 40,50 €/15 Min. 49,60 €/15 Min.
2.9 Gerätewagen Logistik 14,00 €/15 Min. 22,00 €/15 Min.

2.10 Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz 65,00 €/15 Min. 39,80 €/15 Min.
2.11 Wechselladerfahrzeug WLF ohne Auflage 29,50 €/15 Min. 25,20 €/15 Min.
2.12 Abrollbehälter 13,00 €/15 Min. 12,20 €/15 Min.
2.13 Flurförderfahrzeug 9,00 €/15 Min. 9,80 €/15 Min.

3

3.1 Druckschlauch D,C,B 12,00 €/Tag 13,20 €/Tag
3.2 Saugschlauch inkl. Saugkorb 18,00 €/Tag 19,80 €/Tag
3.3 Kübelspritze 18,00 €/Tag 19,80 €/Tag
3.4 Tauchpumpe, Flüssiggutsauger (nur in Verbindung mit einem Einsatz) 30,00 €/Einsatz 33,00 €/Einsatz
3.5 Edelstahlbehälter, Faltbehälter (nur in Verbindung mit einem Einsatz) 52,00 €/Einsatz 70,40 €/Einsatz

4 Einsatzbedingtes Prüfen und Reinigen

4.1
Die Reinigung und Prüfung im Einsatz gebrauchter persönlicher Aus- nach Aufwand nach Aufwand
stattungsgegenstände werden nach dem Reinigungs- und Prüfaufwand 
berechnet. Erforderliche Ersatzbeschaffungen werden dem Gebühren- und
Auslagenschuldner in Rechnung gestellt.

4.2
Reinigung und Desinfektion im Einsatz gebrauchter Vollschutzanzüge werden nach Aufwand 26,40 €/60 Min.
nach Reinigungs- und Prüfaufwand berechnet. Die Entsorgung des bei der
Reinigung von Vollschutzanzügen anfallenden kontaminierten Abwassers erfolgt
zu Lasten des Leistungsnehmers und wird zu Tagespreisen mit 10% Aufschlag
in Rechnung gestellt. Erforderliche Ersatzbeschaffungen werden dem Gebühren-
und Auslagenschuldner in Rechnung gestellt.

II/2/1 RS 08.01.2021

Auf Zeit überlassene Geräte und Ausrüstungsgegenstände

Reinigen und Prüfen der persönlichen Ausrüstung

Reinigen und Desinfizieren einschl. Prüfen von Vollschutzanzügen

Personalgebühren

Synopse Feuerwehrgebühren alt - neu

Fahrzeuggebühren



4.3
Atemschutzgeräte inkl. Lungenautomat 21,00 €/Stk. 23,00 €/Stk.
Atemschutzmaske 9,00 €/Stk. 9,80 €/Stk.
Lungenautomat 9,00 €/Stk. 9,80 €/Stk.
Erforderliche Ersatzbeschaffungen werden dem Gebühren- und
Auslagenschuldner in Rechnung gestellt.

4.4
Prüfung Atemschutzgerät gem. Herstellervorgabe 21,00 €/Stk. 23,00 €/Stk. 

4.5
6,00 €/Stk. 6,60 €/Stk.

4.6
Je Schlauch 12,00 €/Stk. 13,20 €/Stk.

4.7
nach zeitl. Aufwand (alt) / je Stück (neu) nach Aufwand   26,40 €/Stk.

4.8
Je Pumpe 24,00 €/Stk. 26,40 €/Stk.

4.9
Anstell-, Steck-, Haken- und Klappleiter, 3-teilige Schiebeleiter 24,00 €/Stk. 26,40 €/Stk.

4.10
Die Prüfung sonstiger Geräte und Einrichtungen wird nach dem Zeitaufwand des nach Aufwand nach Aufwand
eingesetzten Personals berechnet. Bei Reparaturen und Instandsetzungen werden
die erforderlichen Ersatzteile zu Tagespreisen beschafft und mit 10% Aufschlag in
Rechnung gestellt.

5 Kosten für den Einsatz von Fremdpersonal und –gerät, Ölbinde-, Säurebinde- und
Schaummitteln, Entsorgung und Auslagen

Für die entstehenden Aufwendungen werden die der Stadt in Rechnung gestellten nach Aufwand nach Aufwand
Beträge nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 der Satzung zugrunde gelegt.

6

Fehlalarm Brandmeldeanlage (Pauschale) 650,00 € 850,00 €
Stellprobe (Pauschale)  358,40 €/60 Min.

26,40 €
je Einsatzkraft

7 Missbräuchliche Alarmierung

Gebühren für die missbräuchliche Alarmierung im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 nach Aufwand 850,00 €
und Abs. 2 Nr. 5 der Satzung werden nach ausgerückten Fahrzeugen und Zeit-, 
Material- sowie Personalaufwand gemäß Gebührenverzeichnis berechnet.

8 Gebühren in sonstigen Fällen

Für besondere, nicht in der Gebührensatzung aufgeführte Leistungen, werden die nach Aufwand nach Aufwand
Gebühren nach ausgerückten Fahrzeugen und dem tatsächlichen Zeit-, Material, 
und Personalaufwand gemäß Gebührenverzeichnis berechnet.

An- und Abfahrtspauschale für Einsätze des Brandsicherheitsdienstes

Gebühren für besondere Leistungen

Prüfen
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Aufgrund der §§ 5, 51 Nr. 6 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), jeweils in Verbindung mit den §§ 17 Abs. 3, 61 des 
Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (HBKG) in der Fassung vom 14.01.2014 
(GVBl. S. 26), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 23.08.2018 (GVBl. S. 374), sowie 
der §§ 1 bis 5a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abgaben (KAG) vom 
24.03.2013 (GVBl. I  S. 134), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl. S. 
247), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark in ihrer Sitzung vom 
_________________________ folgende 
 
 

Satzung zur Änderung der 
Feuerwehrgebührensatzung 

 
1. Änderung 

 
beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
§ 2 wird wie folgt geändert: 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner bei Maßnahmen zur Brandbekämpfung sind, 
 

1. die Brandstifterin oder der Brandstifter, die oder der nicht selbst Geschädigte oder 
Geschädigter ist,  

 
2. die geschädigte Person, sofern sie den Einsatz der Feuerwehr vorsätzlich oder grob 

fahrlässig verursacht hat, 
 
3. die Fahrzeughalterin oder der Fahrzeughalter oder die Fahrzeugführerin oder der 

Fahrzeugführer, wenn der Brand beim Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder 
Wasserfahrzeugen entstanden ist; § 7 Abs. 2 Satz 2 des Hessischen Gesetzes über die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) gilt entsprechend, 

 
4. die Betreiberin oder der Betreiber, wenn der Einsatz der Feuerwehr bei einer Anlage mit 

besonderem Gefahrenpotential erforderlich geworden ist, 
 
5. die Betreiberin oder der Betreiber von Gewerbe- oder Industriebetrieben für aufgewendete 

Sonderlöschmittel bei Bränden in den Gewerbe- und Industriebetrieben,  
 
6. die Person, die wider besseres Wissen oder in grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen 

die Feuerwehr alarmiert,  
 



2 
 

7. die Eigentümerin oder der Eigentümer oder die Besitzerin oder der Besitzer einer 
Brandmeldeanlage, wenn diese Anlage einen Falschalarm auslöst, 

 
8. die Person, die den Einsatz der Feuerwehr durch nicht angezeigtes, aber nach § 3 Abs. 5 

Satz 1 der Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von 
Abfallbeseitigungsanlagen vom 17. März 1975 (GVBl. I S. 48) anzeigepflichtiges 
Verbrennen von Abfällen verursacht hat.  

 
(2) Gebührenschuldner sind bei allen übrigen Leistungen, insbesondere in Fällen der 

Allgemeinen Hilfe, 
 

1. die Person, deren Verhalten die Leistung erforderlich gemacht hat; § 6 Abs. 2 und 3 HSOG 
gilt entsprechend, 

 
2. die Person, die die tatsächliche Gewalt über eine Sache oder ein Tier ausübt, deren oder 

dessen Zustand die Leistung erforderlich gemacht hat, oder die Eigentümerin oder der 
Eigentümer einer solchen Sache oder eines solchen Tieres; § 7 Abs. 2 Satz 2 des 
Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung gilt entsprechend,  

 
3. die Person, auf deren Verlangen oder in deren Interesse die Leistung erbracht wurde, 

insbesondere bei Falschalarmen durch 
a) Kommunikationsmittel mit automatischer Ansage oder Anzeige, die keine 

Brandmeldeanlagen sind, 
b) Meldung von Sicherheitsunternehmen oder anderen Personen, die im Auftrag der 

Eigentümerin, des Eigentümers, der Besitzerin oder des Besitzers tätig werden, 
 
4. der Leistungserbringer im Rettungsdienst oder beim Krankentransport, wenn dieser sich 

zur Erfüllung seines Rettungsdienst- oder Krankentransportauftrags der Unterstützung 
der Feuerwehr bedient, 

 
5. die Fahrzeughalterin oder der Fahrzeughalter, wenn die Fehlfunktion des auf dem 112-

Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systems in Kraftfahrzeugen deren Betrieb 
zugeordnet werden kann, 

 
6. die Betreiberin oder der Betreiber eines TPS-eCall-Systems, wenn technisch bedingte 

Falschalarme oder böswillige Alarme im Rahmen eines TPS-eCall-Notrufes durch Dritte 
übermittelt werden. 

 
7. in Fällen des § 61 Abs. 4 HBKG der Rechtsträger der anderen Behörde, 
 
8. die Person, die die Feuerwehr missbräuchlich – ohne hinreichenden Grund vorsätzlich 

oder grob fahrlässig – angefordert hat. 
 
(3) Gebührenschuldner bei Brandsicherheitsdiensten sind die Ausrichter von Veranstaltungen, 

bei denen bei Ausbruch eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen gefährdet wäre 
(z. B. Versammlungen, Ausstellungen, Theateraufführungen, Zirkusveranstaltungen, Messen, 
Märkte und vergleichbare Veranstaltungen). 

 
(4) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
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(5) Die Geltendmachung von Ansprüchen auf zivilrechtlicher Basis bleibt davon unberührt. 
 
 
§ 3 erhält die folgende Fassung: 
 

§ 3 
Grundlagen der Gebührenbemessung 

 
(1) Für Leistungen der Feuerwehr, die nach dieser Satzung erbracht werden, gilt nachfolgendes 

Gebührenverzeichnis, welches als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist. Die Höhe der 
Gebühr errechnet sich nach der aufgewendeten Zeit und dem eingesetzten Material, nach 
Art und Anzahl des eingesetzten Personals, der Fahrzeuge und Geräte sowie der zu 
prüfenden Geräte und Einrichtungen. 

 
(2) Bei der Festsetzung der Gebühr werden für Personen sowie für Fahrzeuge und Geräte die 

Gebühren je angefangene 15 Minuten berechnet. 
 
(3) Für die Berechnung der Gebühr wird die Zeit von Beginn bis zur Beendigung des Einsatzes 

zugrunde gelegt. Der Einsatz beginnt im Regelfall mit der Alarmierung der Feuerwehr durch 
die Leitstelle, spätestens mit dem Ausrücken. Er ist mit Rückkehr zur Feuerwache zuzüglich 
der ggf. für die Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit notwendigen Zeit beendet. Sind die 
eingesetzten Mannschaften, Fahrzeuge oder Geräte zum Zeitpunkt der Alarmierung bereits 
zu einem anderen Einsatz ausgerückt oder kehren diese nach dem jeweiligen Einsatz nicht 
unmittelbar zurück (aufeinander folgende Einsätze), so beginnt der jeweilige Einsatz mit 
Verlassen des vorherigen Einsatzortes und ist beendet, sobald sie den jeweiligen Einsatzort 
verlassen bzw. die Einsatzfähigkeit wiederhergestellt ist. 

 
(4) Für die Berechnung der Gebühr für den Brandsicherheitsdienst (§ 2 Abs. 3) wird der 

Zeitraum ab den Dienstantritt bis zum abschließenden Kontrollgang zugrunde gelegt. Für 
die An- und Abfahrt wird eine Pauschale gemäß des Gebührenverzeichnisses erhoben. 

 
(5) Die Anzahl und Auswahl des einzusetzenden und des davon bei der Gebührenberechnung zu 

berücksichtigenden Personals sowie der Fahrzeuge und Geräte liegt im pflichtgemäßen 
Ermessen der Feuerwehr.  

 
Die Anlage zu § 3 - Gebührenverzeichnis befindet sich im Anhang zur Änderungssatzung. 
 
 
§ 4 wird wie folgt geändert: 
 

§ 4 
Auslagen 

 
(1) Auslagen werden in der tatsächlich erstandenen Höhe zuzüglich eines 

Verwaltungskostenaufschlages in Höhe von 10 Prozent geltend gemacht. Dies gilt 
insbesondere für Lieferungen und Leistungen von Dritten, Fremdpersonal und -gerät, 
Ölbindemittel, Säurebindemittel, Schaummittel und die Entsorgung. 
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(2) Dauert ein Einsatz ohne Unterbrechung mehr als vier Stunden, so sind die Auslagen für die 
Verpflegung der eingesetzten Feuerwehrangehörigen zu erstatten. 

 
 
§ 5 wird wie folgt gefasst: 
 

§ 5 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
(1) Die Verpflichtung zur Erstattung von Gebühren entsteht im Regelfall mit der Alarmierung 

der Feuerwehr durch die Leitstelle, spätestens mit dem Ausrücken. 
 
(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu 

erstattenden Betrages. 
 
(3) In anderen Fällen entsteht die Gebührenschuld, soweit ein Antrag oder eine Beauftragung 

notwendig ist, mit dessen Eingang bei der Stadt Rödermark, im Übrigen mit der 
Beendigung der gebührenpflichtigen Amtshandlung. 

 
 
§ 7 erhält die folgende Fassung: 
 

§ 7 
Härtefälle 

 
Wenn dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Gebührenschuldners oder 
sonst aus Billigkeitsgründen geboten erscheint, kann die Gebührenschuld gestundet, 
niedergeschlagen oder erlassen werden, oder es kann von der Geltendmachung der Gebühren 
ganz oder teilweise abgesehen werden. Die Stundung soll in der Regel nur auf Antrag gewährt 
werden. Die Entscheidung hierüber wird in Abstimmung mit dem Leiter der Stabstelle 
Brandschutz getroffen. 
 
 
Ein neuer § 8 wird eingefügt. In der Folge wird die Nummerierung der folgenden Paragraphen 
auf § 9 und § 10 angepasst. 
 

§ 8 
Allgemeine Schadenslagen aufgrund von Naturereignissen 

 
Kommt es aufgrund eines Naturereignisses, insbesondere durch Überschwemmung, 
Hochwasser, Starkregen, Hagel- oder Sturmschäden, zu einer Schadenslage im gesamten 
Gemeindegebiet/Stadtgebiet, in einem Ortsteil/Stadtteil kann der Gemeindevorstand/Magistrat 
das Vorliegen einer allgemeinen Schadenslage im Sinne des § 61 Abs. 5 S. 3 HBKG feststellen. 
Wurde eine allgemeine Schadenslage festgestellt, so kann der Gemeindevorstand/Magistrat bei 
Einsätzen, die ausschließlich auf diese allgemeine Schadenslage zurückzuführen sind, von der 
Erhebung von Gebühren absehen. 
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Artikel II 

 
Folgende Paragraphen der Feuerwehrgebührensatzung werden nicht geändert: 
 
§ 1 
§ 6 
§ 8 (neu 9) 
§ 9 (neu 10) 
 
 

Artikel III 
 
Die vorstehende Satzungsänderung wird gemäß § 7 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Rödermark öffentlich bekannt gemacht. Sie tritt zum ____________ in Kraft. 



Gebührenverzeichnis 
 

zur Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rödermark 
vom XX.XX.XXXX 

Nr. Beschreibung Gebühr 

1 Personalgebühren 
 

1.1 Brand- und allgemeine Hilfeleistungseinsätze je Einsatzkraft 6,60 €/15 Min. 
1.2 Brandsicherheitsdienst je Einsatzkraft 6,60 €/15 Min. 
1.3 Dauert ein Einsatz ohne Unterbrechung mehr als vier Stunden, so sind 

die Auslagen für die Verpflegung der eingesetzten Feuerwehrangehöri-
gen zu erstatten. 

 

2 Fahrzeuggebühren 
 

2.1 Einsatzleitwagen                                                                25,40 €/15 Min. 
2.2 Mannschaftstransportfahrzeug                                    17,00 €/15 Min. 
2.3 Kommandowagen, PKW                                                  15,10 €/15 Min. 
2.4 Hilfeleistungs- und Löschfahrzeuge                           38,10 €/15 Min. 
2.5 Tanklöschfahrzeuge                                                           34,50 €/15 Min. 
2.6 Teleskopmast                                                                       76,40 €/15 Min. 
2.7 Schlauchwagen                                                                   26,20 €/15 Min. 
2.8 Gerätewagen Gefahrgut                                                   49,60 €/15 Min. 
2.9 Gerätewagen Logistik                                                        22,00 €/15 Min. 

2.10 Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz               39,80 €/15 Min. 
2.11 Wechselladerfahrzeug WLF ohne Auflage                   25,20 €/15 Min. 
2.12 Abrollbehälter                                                                       12,20 €/15 Min. 
2.13 Flurförderfahrzeug                                                                9,80 €/15 Min. 

3 Auf Zeit überlassene Geräte und Ausrüstungsgegenstände 

3.1 Druckschlauch D,C,B 
Prüfen, Waschen, Trocknen des Schlauches gemäß 4.6 (13,20 €) 

13,20 €/Tag 

3.2 Saugschlauch inkl. Saugkorb 
45 Min. Arbeitszeit Prüfung/Reinigung (19,80 €) 

19,80 €/Tag 

3.3 Kübelspritze 
15 Min. Einweisung (6,60 €), 30 Min. Arbeitszeit Prüfung/Reinigung 
(13,20 €) 

19,80 €/Tag 

3.4 Tauchpumpe, Flüssiggutsauger (nur in Verbindung mit einem Einsatz) 
15 Min. Einweisung (6,60 €), Prüfen von Pumpen gemäß 4.8 (26,40 €), 

33,00 €/Einsatz 

3.5 Edelstahlbehälter, Faltbehälter (nur in Verbindung mit einem Einsatz) 
30 Min. Gerätewagen Logistik (44,00 €), 30 Min. Arbeitszeit (13,20 €),  
30 Min. Prüfung/Reinigung (13,20 €) 

70,40 €/Einsatz 

 



4 Einsatzbedingtes Prüfen und Reinigen 
  

4.1 Reinigen und Prüfen der persönlichen Ausrüstung 
 Die Reinigung und Prüfung im Einsatz gebrauchter persönlicher Ausstat-

tungsgegenstände werden nach dem Reinigungs- und Prüfaufwand be-
rechnet. Erforderliche Ersatzbeschaffungen werden dem Gebühren- und 
Auslagenschuldner in Rechnung gestellt. 

nach Aufwand 

4.2 Reinigen und Desinfizieren einschl. Prüfen von Vollschutzanzügen 
 Reinigung und Desinfektion im Einsatz gebrauchter Vollschutzanzüge 

werden nach Reinigungs- und Prüfaufwand berechnet. Die Entsorgung 
des bei der Reinigung von Vollschutzanzügen anfallenden kontaminier-
ten Abwassers erfolgt zu Lasten des Leistungsnehmers und wird zu Ta-
gespreisen mit 10% Aufschlag in Rechnung gestellt. Erforderliche Ersatz-
beschaffungen werden dem Gebühren- und Auslagenschuldner in Rech-
nung gestellt. 

4.3 Reinigen, Desinfizieren und Prüfen nach Gebrauch 
 Atemschutzgeräte inkl. Lungenautomat 

50 Min. Arbeitszeit (22 €), Desinfektionsmittel (1€) 
23,00 €/Stk. 

 Atemschutzmaske 
20 Min. Arbeitszeit (8€), Desinfektionsmittel (1€) 

9,80 €/Stk. 

 Lungenautomat 
20 Min. Arbeitszeit (8,80 €), Desinfektionsmittel (1€) 

9,80 €/Stk. 

 Erforderliche Ersatzbeschaffungen werden dem Gebühren- und Ausla-
genschuldner in Rechnung gestellt. 

 

4.4 Prüfen 
Prüfung Atemschutzgerät gem. Herstellervorgabe (Halbjahresprüfung) 
50 Min. Arbeitszeit (22 €), Desinfektionsmittel (1€) 

23,00 €/Stk.  

4.5 Füllen von Atemluftflaschen  
 15 Min. Arbeitszeit (6,60 €) 6,60 €/Stk. 

4.6 Prüfen, Waschen, Trocknen von Schläuchen 
 Je Schlauch 

30 Min. Arbeitszeit (13,20 €) 
13,20 €/Stk. 

4.7 Schlauchreparatur 
 Je Schlauch 

60 Min. Arbeitszeit (26,40 €) 
  26,40 €/Stk. 

4.8 Prüfen von Pumpen 
 Je Pumpe 

60 Min. Arbeitszeit (26,40 €) 
26,40 €/Stk. 

4.9 Prüfen von Leitern lt. Unfallverhütungsvorschrift (UVV) 
 Anstell-, Steck-, Haken- und Klappleiter, 3-teilige Schiebeleiter 

60 Min. Arbeitszeit (26,40 €) 
26,40 €/Stk. 

4.10 Prüfen sonstiger Geräte und Einrichtungen  
Die Prüfung sonstiger Geräte und Einrichtungen wird nach dem Zeit-auf-
wand des eingesetzten Personals berechnet. Bei Reparaturen und In-
standsetzungen werden die erforderlichen Ersatzteile zu Tagespreisen 
beschafft und mit 10% Aufschlag in Rechnung gestellt. 



 

5 Kosten für den Einsatz von Fremdpersonal und –gerät, Ölbinde-, Säure-
binde- und Schaummitteln, Entsorgung und Auslagen 

   
 Für die entstehenden Aufwendungen werden die der Stadt in Rechnung 

gestellten Beträge nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 der Satzung zugrunde 
gelegt. 

nach Aufwand 

   
6 Gebühren für besondere Leistungen 
   

 Fehlalarm Brandmeldeanlage (Pauschale) 850,00 € 

 Stellprobe (Pauschale) 
60 Min. Teleskopmast (305,60 €), 60 Min. Arbeitszeit mit zwei Einsatz-
kräften (52,80 €) 

358,40 €/60 Min. 

 An- und Abfahrtspauschale für Einsätze des Brandsicherheitsdienstes 
60 Min. Arbeitszeit (26,40 €) 

26,40 € 
 je Einsatzkraft 

 
7 Missbräuchliche Alarmierung 
   

 Gebühren für die missbräuchliche Alarmierung im Sinne des § 2 Abs. 1 
Nr. 5 und Abs. 2 Nr. 5 der Satzung werden nach ausgerückten Fahrzeu-
gen und Zeit-, Material- sowie Personalaufwand gemäß Gebührenver-
zeichnis berechnet. 

850,00 € 
 

 

8 Gebühren in sonstigen Fällen 
   
 Für besondere, nicht in der Gebührensatzung aufgeführte Leistungen, 

werden die Gebühren nach ausgerückten Fahrzeugen und dem tatsächli-
chen Zeit-, Material, und Personalaufwand gemäß Gebührenverzeichnis 
berechnet. 

nach Aufwand 
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VORLAGE  ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

vom/der
Kinder

Vorlage-Nr:
AZ:
Datum:
Verfasser:

VO/00281_1/20

12.01.2021
Breustedt, Kaludra, Morian

Änderung der Kostenbeitragssatzungen zur Kinderbetreuung während der 
Einschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus
Beratungsfolge:

Datum Gremium

18.01.2021 Magistrat
26.01.2021 Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur
28.01.2021 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
09.02.2021 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Bezugnehmend auf die Mitte März bis Ende Juni 2020 durch entsprechende Landesver-
ordnungen erwirkten Schließung der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen hat 
der Magistrat bislang für die Monate April bis Juni 2020 die Erhebung der Kosten-
beiträge ausgesetzt.
Aufgrund der seit November 2020 angeordneten Corona-Maßnahmen findet die 
Betreuung in festen Gruppen statt, so dass – zur Sicherstellung des Dienstbetriebes - 
die Randzeiten reduziert wurden. In diesem Fall sollten die Eltern bei der Erhebung der 
Kostenbeträge nur die tatsächlich angebotenen Betreuungszeiten begleichen müssen.
Seit dem 16. Dezember 2020 sollen Eltern Kinder, für die keine dringende 
Betreuungsnotwendigkeit besteht, nicht in die Einrichtungen schicken. Für die nicht in 
Anspruch genommen Betreuung sollte ebenfalls von einer Erhebung der Kostenbeiträge 
abgesehen werden.

Die grundsätzliche Entscheidung über einen Erlass ist jedoch der Stadtverordnetenver-
sammlung vorbehalten und sollte auf Anraten des Hessischen Städte- und Gemeinde-
bundes – um eindeutige Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu bewirken - mit einer 
ergänzenden Satzungsregelung erfolgen. 

Der Beschluss zur Satzungsergänzung sollte, ebenfalls gemäß der Empfehlung der 
kommunalen Spitzenverbände, nicht vor einer verbindlichen Entscheidung des Landes 
Hessen zur Übernahme der städtischen Kostenbeiträge erfolgen.
Gemäß einer Pressemitteilung des hessischen Finanz- und Innenministeriums gemein-
sam mit dem Hessischen Städtetag vom 6. November 2020 werden Landesmitteln zur 
Kompensation der ausgefallenen Kitabeiträge April bis Juni 2020 bereitgestellt werden.
Gemäß einer weiteren Ankündigung durch das Finanzministerium soll für den Januar 
2021 eine weitere Kita-Gebühren-Ausfallentschädigung gewährt werden.
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Somit kann den betroffenen Eltern, die keinen Anspruch auf Notbetreuung hatten oder 
die auf die Notbetreuung verzichtet haben, eine Freistellung von den Kostenbeiträgen 
gewährt werden. 

Zu diesem Zweck soll in die Kostenbeitragssatzungen zur 
- Satzung über die Betreuung von Kindern in den Tageseinrichtungen für Kinder 

der Stadt Rödermark
- Satzung über die Betreuung von Kindern in den Kinderhorten und der Schul-

kinderbetreuung der Stadt Rödermark
jeweils ein zusätzlicher Paragraph zur „Freistellung und Reduzierung von Kostenbei-
trägen wegen der Corona-Maßnahmen“ gemäß der beigefügten Satzungsentwürfen 
aufgenommen werden.

Eine solche Satzungsregelung kann mit Rückwirkung beschlossen werden, da sie 
begünstigend ist.

Die mit der Kinderbetreuung beauftragten Freien Träger werden mit diesen Regelungen 
gleichgestellt. Die entgangenen Kostenbeiträge werden durch die Stadt Rödermark auf 
Basis der Leitlinien zur Förderung von Kindertageseinrichtungen freier und 
gemeinnütziger Trägervereine ausgeglichen.
 

Beschlussvorschlag:

Die Kostenbeitragssatzungen zur 

- Satzung über die Betreuung von Kindern in den Tageseinrichtungen für Kinder 
der Stadt Rödermark

- Satzung über die Betreuung von Kindern in den Kinderhorten und der Schul-
kinderbetreuung der Stadt Rödermark

werden jeweils um einen zusätzlichen Paragraphen zur „Freistellung und Reduzierung 
von Kostenbeiträgen wegen der Corona-Maßnahmen“ - gemäß den beigefügten 
Satzungsentwürfen - erweitert.

Die mit der Kinderbetreuung beauftragten Freien Träger werden mit diesen Regelungen 
gleichgestellt. Die entgangenen Kostenbeiträge werden durch die Stadt Rödermark auf 
Basis der Leitlinien zur Förderung von Kindertageseinrichtungen freier und 
gemeinnütziger Trägervereine ausgeglichen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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Finanzielle Auswirkungen:

Ja 
1. Durch die Aussetzung der Kita-Gebühren für die Monate April bis Juni 2020 sind

Erträge in Höhe von rund 371.000 € entfallen.
Es wird damit gerechnet, dass das Land Hessen etwa die Hälfte des Ausfalls 
erstattet.

2. Bei der derzeit maximal möglichen Betreuungszeit (Reduzierung der Randzeiten) 
würden bei Anpassung der Gebühren pro Monat folgende Erträge fehlen:
Ganztagsplatz: ca. 26.920 €
Zweidrittelplatz: ca.   5.550 €
U3-Betreuung: ca.   2.190 €
Hortbetreuung: ca.   5.850 €
Gesamt ca. 40.510 €

3. Verzicht auf Betreuung:
Der Gebührenausfall der dadurch entsteht, dass Eltern bzw. Erziehungs-
berechtigte ihre Kinder aufgrund des Aufrufes des Landes Hessen nicht zur 
Betreuung bringen, kann derzeit nicht exakt beziffert werden. Allerdings zeichnet 
sich ab, dass mit zunehmender Dauer des Lockdowns immer mehr 
Erziehungsberechtigte ihre Kinder wieder in die Kitas bringen müssen. Aktuell 
wird etwa 1/3 (300 Kinder) in den städtischen Einrichtungen betreut.

Es kann damit gerechnet werden, dass das Land Hessen auch für die unter 2. und 3. 
genannten Gebührenausfälle eine hälftige Erstattung vornimmt. Dies voraussichtlich 
auch für weitere Monate, sollte der Lockdown verlängert werden.
/Bt, He, 13.01.21

 

Anlagen

- Satzung über die Betreuung von Kindern in den Tageseinrichtungen für Kinder 
der Stadt Rödermark – inkl. der geplanten Änderung – 

- Entwurf der Änderungssatzung für die Kindertageseinrichtungen
- Satzung über die Betreuung von Kindern in den Kinderhorten und der Schul-

kinderbetreuung der Stadt Rödermark – inkl. der geplanten Änderung - 
- Entwurf der Änderungssatzung für die Kinderhorte und Schulkinderbetreuung
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Kostenbeitragssatzung 

zur Satzung über die Betreuung von Kindern in den 

Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Rödermark 
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Stadt Rödermark – Dieburger Straße 13-17 – 63322 Rödermark  
info@roedermark.de – Tel.: 06074 911 0 

 

  

Neufassung Stavo-Beschluss vom 19.06.2018 In Kraft seit 01.08.2018 

1. Änderung Stavo-Beschluss vom 18.06.2019 In Kraft seit 01.08.2019 
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Aufgrund der §§ 25, 26, 27, 31 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) 
vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. 
April 2018 (GVBl. S. 69) und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der  Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247), §§ 1-6 des Gesetzes über 
kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134), geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) sowie §§ 22, 22a, 90 des Achten Buchs 
Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. 
September 2012 (BGBl. I S. 2022) zuletzt geändert durch Art. 10 Abs. 10 G v. 30. Oktober 2017, 
BGBl. I 3618) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark am 19.06.2018 die 
folgende   
 
 

Kostenbeitragssatzung 
zur Satzung über die Betreuung von Kindern in den  Tageseinrichtungen für Kinder 

der Stadt Rödermark 
 
beschlossen: 
 
 

§ 1 Kostenbeitragspflicht 
 
(1) Für die Betreuung von nutzungsberechtigten Kindern in den Tageseinrichtungen für 

Kinder der Stadt Rödermark haben die Erziehungsberechtigten der Kinder 
Kostenbeiträge zu entrichten.  

(2) Der Kostenbeitrag ist jeweils für einen vollen Monat zu entrichten. 
(3) Kostenbeitragspflichtig sind die Erziehungsberechtigten; bei Getrenntleben der 

Erziehungsberechtigten zunächst derjenige Erziehungsberechtigte, bei dem das Kind mit 
Hauptwohnung gemeldet ist (Aufenthaltsbestimmungsrecht). 

(4) Mehrere Kostenbeitragspflichtige sind Gesamtschuldner des Kostenbeitrags. 
(5) Zu zahlen sind je nach Inanspruchnahme die sich aus §§ 2-4 ergebenden Kostenbeiträge 

für die Betreuung der Kinder in der Tageseinrichtung für Kinder und die 
Verpflegungspauschale für das Mittagessen. 

(6) Bei einer Betreuungszeit von mehr als 6 Stunden ist die Teilnahme an der 
Mittagsverpflegung verpflichtend und somit die Verpflegungspauschale zu zahlen.  

(7)  Für das gemeinsame, in der Einrichtung zubereitete Frühstück, wird kein separater 
Kostenbeitrag erhoben. 

(8)  Zukaufstunden von 13.00 – 15.00 Uhr sind möglich, wenn freie Essensplätze vorhanden 
sind. 
Zukaufstunden von 15.00 – 17.00 Uhr sind im Rahmen vorhandenen personeller 
Ressourcen möglich. Zukaufstunden werden bei der Einrichtungsleitung gebucht. 

 
 

§ 2 Kostenbeitrag 
  
(1) Der Kostenbeitrag beträgt für Krippenkinder – Kinder ab vollendeten 1. Lebensjahr bis 

zum vollendeten dritten Lebensjahr: 
 

a.) Halbtagsplatz (7.00 – 13.00 Uhr) 
 Kindergartenjahr 2018/2019 183,30 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2019/2020 188,70 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2020/2021 190,63 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2021/2022 194,30 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2022/2023 197,96 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2023/2024 201,63 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2024/2025 205,30 €/Monat 
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b.) Zweidrittelplatz (7.00 – 15.00 Uhr) 
 Kindergartenjahr 2018/2019 251,44 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2019/2020 259,44 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2020/2021 261,50 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2021/2022 266,53 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2022/2023 271,56 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2023/2024 276,58 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2024/2025 281,61 €/Monat 
 
c.) Ganztagsplatz (7.00 – 17.00 Uhr) 
 Freitags endet die Betreuung um 16.00 Uhr. 
 Kindergartenjahr 2018/2019 302,00 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2019/2020 311 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2020/2021 314,08 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2021/2022 320,12 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2022/2023 326,16 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2023/2024 332,20 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2024/2025 338,24 €/Monat 

 
d.) Zukaufstunden 6 €/Stunde 

 
(2) Der Kostenbeitrag beträgt für Kindergartenkinder - Kinder ab dem vollendeten 3. 

Lebensjahr bis zum Schuleintritt  
 

a.) Halbtagsplatz (7.00 – 13.00 Uhr) 
 Kindergartenjahr 2018/2019 126,00 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2019/2020 128,70 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2020/2021 131,04 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2021/2022 133,56 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2022/2023 136,08 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2023/2024 138,60 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2024/2025 141,12 €/Monat 
 
 
b.) Zweidrittelplatz (7.00 – 15.00 Uhr) 
 Kindergartenjahr 2018/2019 186,00 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2019/2020 188,70 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2020/2021 193,44 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2021/2022 197,16 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2022/2023 200,88 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2023/2024 204,60 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2024/2025 208,32 €/Monat 
 
c.) Ganztagsplatz (7.00 – 17.00 Uhr) 
 Freitags endet die Betreuung um 16.00 Uhr. 
 Kindergartenjahr 2018/2019 240,00 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2019/2020 242,70 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2020/2021 249,60 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2021/2022 254,40 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2022/2023 259,20 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2023/2024 264,00 €/Monat 
 Kindergartenjahr 2024/2025 268,80 €/Monat 
 
d.)  Zukaufstunde 6 €/Stunde 
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§ 3 Befreiung von den Kostenbeiträgen 
 
(1) Soweit das Land Hessen der Stadt Rödermark jährliche Zuweisungen für die Freistellung 

von Teilnahme- und Kostenbeiträgen für die Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder 
ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt gewährt, gilt für die 
Erhebung von Kostenbeiträgen Folgendes: 
1. ein Kostenbeitrag nach § 2 Abs. 2 a dieser Satzung wird nicht erhoben für die 

Betreuung in einer Kindergartengruppe oder altersübergreifenden Gruppe (§ 25 Abs. 
2 Nrn. 2 und 4 HKJGB) soweit ein Betreuungszeitraum im Umfang von bis zu sechs 
Stunden täglich gebucht wurde. 

2. ein Kostenbeitrag nach § 2 Abs. 2 b und c dieser Satzung wird unter 
Berücksichtigung von Ziffer 1 anteilig für die über sechs Stunden hinausgehende 
Betreuungszeit erhoben, soweit ein Betreuungszeitraum von mehr als sechs 
Stunden täglich gebucht wurde. 
 
Dies ergibt folgende (tatsächlich) zu zahlenden Kostenbeiträge: 
Zweidrittelplatz (7.00 – 15.00 Uhr) 
Kindergartenjahr 2018/2019 60,00 €/Monat 
Kindergartenjahr 2019/2020 60,00 €/Monat 
Kindergartenjahr 2020/2021 62,40 €/Monat 
Kindergartenjahr 2021/2022 63,60 €/Monat 
Kindergartenjahr 2022/2023 64,80 €/Monat 
Kindergartenjahr 2023/2024 66,00 €/Monat 
Kindergartenjahr 2024/2025 67,20 €/Monat 
 
Ganztagsplatz (7.00 – 17.00 Uhr) 
Kindergartenjahr 2018/2019 114,00 €/Monat 
Kindergartenjahr 2019/2020 114,00 €/Monat 
Kindergartenjahr 2020/2021 118,56 €/Monat 
Kindergartenjahr 2021/2022 120,84 €/Monat 
Kindergartenjahr 2022/2023 123,12 €/Monat 
Kindergartenjahr 2023/2024 125,40 €/Monat 
Kindergartenjahr 2024/2025 127,68 €/Monat 

3. der Kostenbeitrag nach § 2 Abs. 1 Nr. a – c dieser Satzung vermindert sich für jeden 
vollen Monat um ein Zwölftel des im jeweiligen Kalenderjahr geltenden 
Zuweisungsbetrages nach § 32c Abs. 1 Satz 1 HKJGB, soweit ein Kind vorgenannter 
Altersgruppe in einer Krippengruppe nach § 25 Abs. 2 Nr. 1 HKJGB betreut wird.  

(2) Bei Gewährung der Kostenbefreiung und Kostenermäßigungen nach Abs. 1 und der 
gleichzeitigen Betreuung mehrerer Kinder einer Familie (im Sinne einer 
Haushaltsgemeinschaft) sind die zu zahlenden Kostenbeiträge neu festzusetzen. Dazu 
wird zunächst geprüft, ob nach Abs. 1 ein noch verbleibender anteiliger Kostenbeitrag zu 
zahlen ist. Ferner wird geprüft, welche weiteren Kostenbeiträge satzungsgemäß zu 
zahlen sind. Bei der Kostenbeitragsberechnung gilt immer das älteste Kind einer Familie 
als erstes Kind. (siehe § 4 Abs. 1) 

(3) Im Übrigen gelten die Regelungen dieser Satzung. 
 
 

§ 3 a Freistellung und Reduzierung von Kostenbeiträgen wegen der Corona-Maßnahmen 
 
(1) Soweit die Kinderbetreuung nach der Satzung über die Betreuung von Kindern in den 

Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Rödermark wegen des Betreuungsverbotes nach 
der zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus einschließlich der jeweiligen 
Anpassungsverordnungen nicht in Anspruch genommen werden konnte und/oder auf den 
Anspruch auf Notbetreuung aufgrund der Ausnahmen vom Betreuungsverbot verzichtet 
wurde, wird für die Zeit vom 01.04.2020 bis zum 30.06.2020 der Kostenbeitrag nach § 2 
dieser Satzung nicht erhoben. 
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Bei einem gemäß § 2 Abs. 1 a der zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 
einschließlich der jeweiligen Anpassungsverordnungen ab dem 16.12.2020 - aufgrund 
keiner dringende Betreuungsnotwendigkeit - erfolgten Verzicht auf die Betreuung wird für 
den Zeitraum, in dem keine Betreuung in Anspruch genommen wurde, der Kostenbeitrag 
nach § 2 dieser Satzung nicht erhoben. 

 
Für die Inanspruchnahme 

• der Notbetreuung sowie 
• der Betreuung im Rahmen der erweiterten eingeschränkten Regelbetreuung 

wird der Kostenbeitrag entsprechend der in § 2 der Satzung festgelegten Kostenbeiträge 
erhoben. Der Erhebung der Kostenbeiträge werden die tatsächlich angebotenen in 
Anspruch genommen Betreuungszeiten zugrunde gelegt.   

 
(2) Die aufgrund der angeordneten Corona-Maßnahmen durch Verordnungen des Landes 

sowie Allgemeinverfügungen durch den Landkreis Offenbach vorgenommene Betreuung in 
festen Gruppen hat zu einer Reduzierung der Betreuungszeit in den Randzeiten geführt.  
Der Kostenbeitrag wird entsprechend der in § 2 der Satzung festgelegten Kostenbeiträge 
erhoben. Der Erhebung Berechnung der Kostenbeiträge – bezüglich der verkürzten 
Betreuungszeiten - werden die tatsächlich angebotenen in Anspruch genommen 
Betreuungszeiten zugrunde gelegt. 

 
§ 4 Ermäßigung der Kostenbeiträge 

 
(1) Werden gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie (im Sinne einer 

Haushaltsgemeinschaft, in der die Kinder gleichzeitig mit den Erziehungsberechtigten 
leben) in einer Tageseinrichtung der Stadt Rödermark betreut, werden für das zweite 
betreute Kind nur  50 % der nach § 2 festgelegten Kostenbeiträge, für jedes weitere Kind 
wird kein Kostenbeitrag erhoben.  

(2) Rückständige Benutzungsgebühren und Verpflegungspauschalen werden im 
Verwaltungszwangs-verfahren beigetrieben. 

 
 

§ 5 Verpflegungspauschale 
 
Die Verpflegungspauschale für das Mittagessen in der Tageseinrichtung beträgt 70,00 € 
monatlich. 
 
Bei Zukaufstunden mit Mittagessen wird für dieses Zukauf-Mittagessen ein Preis von 3,70 € 
pro Essen erhoben.  
 
 

§ 6 Abwicklung der Kostenbeiträge 
 
(1) Die Kostenbeitragspflicht entsteht mit der Aufnahme des Kindes in der Tageseinrichtung 

und endet durch Abmeldung oder Ausschluss des Kindes von der weiteren Betreuung in 
der Tageseinrichtung. Wird das Kind nicht abgemeldet, so ist der Kostenbeitrag auch zu 
zahlen, wenn das Kind der Tageseinrichtung fernbleibt. Bei einem Ausscheiden vor dem 
Monatsende ist der Kostenbeitrag bis zum Ende des Monats zu zahlen. 

(2) Der Kostenbeitrag und die Verpflegungspauschale sind bis zum Ersten eines jeden 
Monats für den laufenden Monat fällig und an die Stadtkasse Rödermark zu zahlen. Die 
Zahlungen sind stets in vollen Monatsbeiträgen zu leisten. 

(3) Der Kostenbeitrag ist bei vorübergehender Schließung der Tageseinrichtung (z. B. wegen 
Ferien, gesetzlicher Feiertage, Betriebsausflug, Personalausfall, Fortbildung, Streik) 
weiterzuzahlen. 

(4) Kann ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung die Tageseinrichtung über 
einen Zeitraum von mehr als 3 Wochen nicht besuchen, entfällt die 
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Kostenbeitragspflicht für die nach dem Eintritt der Erkrankung folgende Zeit. Voraus-
setzung ist, dass die Erziehungsberechtigten binnen vier Wochen, nachdem das Kind die 
Einrichtung wieder besucht, mit einem formlosen Antrag ein ärztliches Attest vorlegen.  

(5) Sofern der Kostenbeitrag aufgrund finanzieller Engpässe nicht gezahlt werden kann, 
kann nach § 90 Abs. 2 SGB VIII beim zuständigen Jugendamt ein Antrag auf ganze oder 
teilweise Übernahme des Kostenbeitrags gestellt werden. Die Erziehungsberechtigten 
sind gegebenenfalls verpflichtet einen solchen Antrag zu stellen, um den Ausschluss 
ihres Kindes von der weiteren Betreuung zu vermeiden. 

(6) Bei Aufnahme eines Kindes anlässlich des neuen Kindergartenjahres ist der volle 
Kostenbeitrag des Aufnahmemonats zu entrichten.  

(7)* Für Schulabgänger oder bei dem Wechsel der Betreuungsformen (Krippenplatz zu 
Kindergartenplatz) sind die Kostenbeiträge sowie die Verpflegungspauschale bis zum 
Ende des Monats zu entrichten, in dem das Kindergartenjahr endet. Die Abmeldung vom 
Besuch der Einrichtung in der Zeit vom 1. Mai jeden Jahres bis zum Ende des jeweiligen 
Kindergartenjahres ist grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen sind nur bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes (z.B. Wohnsitzwechsel, lange Krankheit des Kindes) zulässig. 
Abmeldung unter gleichzeitiger Neuanmeldung eines Kindes (z.B. wegen längeren 
Urlaubs) ist nicht zulässig. 

(8) Eine Rückerstattung der Verpflegungspauschale ist möglich, wenn das Kind aus 
besonderen Gründen (z. B. längere Abwesenheit vom Wohnort) länger als drei Wochen 
die Einrichtung nicht besuchte. 
Voraussetzung ist, dass die Erziehungsberechtigten binnen 4 Wochen, nachdem das Kind 
die Einrichtung wieder besucht, einen formlosen Antrag stellen. 

(9) Rückbuchungsgebühren bei nicht ausreichender Deckung eines zur Einziehung der 
Gebühren angegebenen Kontos gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten. 

(10) Über Stundung, Niederschlagung und Erlass entscheidet der Magistrat. 
 
 

§ 7 Datenschutz 
 
(1) Personenbezogene Daten werden bei der Anmeldung und Aufnahme in der 

Tageseinrichtung für Kinder von den Betroffenen erhoben über 
 
1. Name, Vorname(n) des Kindes und der Erziehungsberechtigten,  
2. Anschrift,  
3. Geburtsdatum des Kindes, 
4. Namen und Alter weiterer Kinder der Kostenbeitragspflichtigen, die gleichzeitig eine 

Tageseinrichtung der Stadt Rödermark besuchen 
5. Weitere zur kassenmäßigen Abwicklung erforderliche Daten (Kontodaten, Sepa-

lastschriften).   
 
(2) Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Festsetzung 

und der Erhebung der Kostenbeiträge weiterverarbeitet und gespeichert werden. 
 

§ 8 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung wird gemäß § 7 der Hauptsatzung der Stadt Rödermark öffentlich 

bekanntgemacht. Sie tritt am 01.08.2018 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die „Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindergärten und 

Kindergrippen der Stadt Rödermark“ in der Fassung vom 19.03.2008 außer Kraft. 
 
 
Rödermark, den 20.06.2018 
 
 
Roland Kern, Bürgermeister 
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Aufgrund der §§ 25, 26, 27, 31 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 

18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. 
September 2018 (GVBl. S. 590) und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen 

Gemeindeordnung (HGO) in der  Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert 

durch Art. 1 des Gesetzes vom 24. März 2020 (GVBl. S. 201), §§ 1-6 des Gesetzes über 

kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134), geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) sowie §§ 22, 22a, 90 des Achten Buchs 

Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. 

September 2012 (BGBl. I S. 2022) zuletzt geändert durch Art. 36 G vom 12. Dezember 2019, 

BGBl. I 2652) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark am _________________ 

die folgende 

 

 

Satzung zur Änderung der Kostenbeitragssatzung zur 
Satzung über die Betreuung von Kindern in den  

Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Rödermark 
 

3. Änderung 
 
beschlossen: 

 

 

Artikel 1 
 

§ 3 a wird eingefügt: 

 
§ 3 a Freistellung und Reduzierung von Kostenbeiträgen wegen der Corona-Maßnahmen 

 
(1) Soweit die Kinderbetreuung nach der Satzung über die Betreuung von Kindern in den 

Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Rödermark wegen des Betreuungsverbotes nach 
der zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus einschließlich der jeweiligen 
Anpassungsverordnungen nicht in Anspruch genommen werden konnte und/oder auf den 
Anspruch auf Notbetreuung aufgrund der Ausnahmen vom Betreuungsverbot verzichtet 
wurde, wird für die Zeit vom 01.04.2020 bis zum 30.06.2020 der Kostenbeitrag nach § 2 
dieser Satzung nicht erhoben. 
Bei einem gemäß § 2 Abs. 1 a der zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 
einschließlich der jeweiligen Anpassungsverordnungen ab dem 16.12.2020 - aufgrund 
keiner dringende Betreuungsnotwendigkeit - erfolgten Verzicht auf die Betreuung wird für 
den Zeitraum, in dem keine Betreuung in Anspruch genommen wurde, der Kostenbeitrag 
nach § 2 dieser Satzung nicht erhoben. 

 
Für die Inanspruchnahme 

• der Notbetreuung sowie 
• der Betreuung im Rahmen der eingeschränkten Regelbetreuung 

wird der Kostenbeitrag entsprechend der in § 2 der Satzung festgelegten Kostenbeiträge 
erhoben. Der Erhebung der Kostenbeiträge werden die tatsächlich angebotenen 
Betreuungszeiten zugrunde gelegt.   

 
(2) Die aufgrund der angeordneten Corona-Maßnahmen durch Verordnungen des Landes 

sowie Allgemeinverfügungen durch den Landkreis Offenbach vorgenommene Betreuung in 
festen Gruppen hat zu einer Reduzierung der Betreuungszeit in den Randzeiten geführt.  
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Der Kostenbeitrag wird entsprechend der in § 2 der Satzung festgelegten Kostenbeiträge 
erhoben. Der Berechnung der Kostenbeiträge – bezüglich der verkürzten Betreuungszeiten - 
werden die tatsächlich angebotenen Betreuungszeiten zugrunde gelegt. 

 

 

Artikel II 
 
Folgende Paragraphen und Absätze der Kostenbeitragssatzung zur Satzung über die Betreuung 

von Kindern in den Kinderhorten und der Schulkinderbetreuung der Stadt Rödermark werden 

nicht geändert: 

 

§ 1 Abs. 1 - 8 

§ 2 Abs. 1-und 2 

§ 3 Abs. 1 - 3 

§ 4  Abs. 1 und 2 

§ 5  

§ 6 Abs. 1 - 10 

§ 7 Abs. 1 und 2 

§ 8 

 

 

Artikel III 
 

Die vorstehende Satzungsänderung wird gemäß § 7 Abs. 1 der Hauptsatzung öffentlich bekannt 

gemacht. Sie tritt rückwirkend zum 01.04.2020 in Kraft.  

 

 

 

Rödermark, den  

 

 

 

 

Jörg Rotter, Bürgermeister 
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Kostenbeitragssatzung zur Satzung 

über die Betreuung von Kindern in den Kinderhorten 

und der Schulkinderbetreuung der Stadt Rödermark 

 

 

 

 

 

 

 

 

467-07 

 

Stadt Rödermark – Dieburger Straße 13-17 – 63322 Rödermark  
info@roedermark.de – Tel.: 06074 911 0 

 

  

Neufassung Stavo-Beschluss vom 14.02.2017 In Kraft seit 24.02.2017 

1. Änderung Stavo-Beschluss vom 19.06.2018 In Kraft seit 01.08.2018 

2. Änderung Stavo-Beschluss vom 18.06.2019 In Kraft seit 01.08.2019 

3. Änderung Stavo-Beschluss vom 23.06.2020 In Kraft seit 01.08.2020 
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Aufgrund von § 31 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 18. Dezember 

2006 (GVBl. I S. 698, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. September 2015, GVBl. S. 

366) und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung 

vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15. September 

2016 (GVBl. S. 167), §§ 1-6 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG, in der Fassung vom 24. 

März 2013 (GVBl. 2013, 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) 

sowie §§ 22, 22a, 90 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022, zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 10 

G v. 4.November 2016, BGBl. I 2460) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark in 
ihrer Sitzung am 14.02.2017 nachstehende  

 

 

KOSTENBEITRAGSSATZUNG 

zur Satzung über die Betreuung von Kindern in  

Kinderhorten und der Schulkinderbetreuung  

der Stadt Rödermark 

 

beschlossen:  

§ 1* 

Allgemeines 

 
Für die Benutzung der Kinderhorte haben die gesetzlichen Vertreter jeden Kindes monatlich einen 

Kostenbeitrag und ein Verpflegungsentgelt zu entrichten. 

In der Schulkinderbetreuung ist ein monatlicher Kostenbeitrag zu entrichten. 

 

Mehrere Kostenbeitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 

 

§ 2** 

Kostenbeitrag, Verpflegungskosten 

 

(1) Der Kostenbeitrag beträgt für den Ganztagsplatz bis 17 Uhr mit Betreuung über die 
Mittagszeit im Zeitraum vom 

 

Betreuungsjahr 2019/2020 191 €/Monat 

Betreuungsjahr 2020/2021 197 €/Monat 

Betreuungsjahr 2021/2022 203 €/Monat 

Betreuungsjahr 2022/2023 209 €/Monat 
Betreuungsjahr 2023/2024 215 €/Monat 

ab Betreuungsjahr 2024/2025 221 €/Monat 

 

Der Kostenbeitrag beträgt für den 15.00 Uhr-Platz mit Betreuung über die Mittagszeit im 

Zeitraum vom 

 

Betreuungsjahr 2019/2020 108 €/Monat 

Betreuungsjahr 2020/2021 111 €/Monat 

Betreuungsjahr 2021/2022 114 €/Monat 

Betreuungsjahr 2022/2023 117 €/Monat 
Betreuungsjahr 2023/2024 121 €/Monat 

ab Betreuungsjahr 2024/2025 125 €/Monat 

 
*   § 1 wurde durch Stavo-Beschluss vom 19.06.2018 neu gefasst. 

** § 2 wurde durch Stavo-Beschluss vom 19.06.2018 neu gefasst und durch Stavo-Beschluss vom 23.06.2020 geändert. 
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(2)  Der Kostenbeitrag für Platzsharing-Plätze beträgt: 

 

a. Für für den Ganztagsplatz bis 17.00 Uhr: 

 

- ab dem Betreuungsjahr 2019/20120 

2 Tage i.d. Woche 76 €/Monat 

3 Tage i.d. Woche 115 €/Monat 

 

- Betreuungsjahr 2020/2021 

2 Tage i.d. Woche 78 €/Monat 

3 Tage i.d. Woche 118 €/Monat 

 

- Betreuungsjahr 2021/2022 

2 Tage i.d. Woche 80 €/Monat 

3 Tage i.d. Woche 122 €/Monat 

 

- Betreuungsjahr 2022/2023 

2 Tage i.d. Woche 82 €/Monat 

3 Tage i.d. Woche 126 €/Monat 

 

- Betreuungsjahr 2023/2024 

2 Tage i.d. Woche 84 €/Monat 

3 Tage i.d. Woche 130 €/Monat 

 

- ab dem Betreuungsjahr 2024/2025 

2 Tage i.d. Woche 87 €/Monat 

3 Tage i.d. Woche 134 €/Monat 

 
 

b. Für den-Platz bis 15.00 Uhr: 

 

- ab dem Betreuungsjahr 2019/2020 

2 Tage i.d. Woche 43 €/Monat 

3 Tage i.d. Woche 65 €/Monat 

 

- Betreuungsjahr 2020/2021:  

2 Tage i.d. Woche 44 €/Monat 

3 Tage i.d. Woche 67 €/Monat 

 

- Betreuungsjahr 2021/2022:  

2 Tage i.d. Woche 45 €/Monat 

3 Tage i.d. Woche 69 €/Monat 

 

- Betreuungsjahr 2022/2023:  

2 Tage i.d. Woche 46 €/Monat 

3 Tage i.d. Woche 71 €/Monat 
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- Betreuungsjahr 2023/2024 

2 Tage i.d. Woche 47 €/Monat 

3 Tage i.d. Woche 73 €/Monat 

 

- ab dem Betreuungsjahr 2024/2025:  

2 Tage i.d. Woche 48 €/Monat 

3 Tage i.d. Woche 75 €/Monat 

 

 

c. Für Zukaufstunden in der Ferienbetreuung: 

Zukauf pro Tag bis 15.00 Uhr  24 € 

Zukauf pro Tag bis 17.00 Uhr 30 € 

 

*d. Für Zukaufsstunden in der Frühbetreuung: 
Zukauf pro Tag (7.00 – 7.45 Uhr) 4 € 

 

Der Beginn und das Ende des Betreuungsjahres wird durch Bekanntmachung festgesetzt.  

 

(3) Besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig eine Kinderbetreuungseinrichtung in der 

Stadt, werden für das zweite Kind 50% der in Abs. 1 genannten Kostenbeiträge und für jedes 

weitere Kind keine Kostenbeiträge erhoben. Bei der Kostenbeitragsberechnung gilt immer das 

älteste Kind einer Familie als erstes Kind. 

(4) Für das Mittagessen im Hort wird eine Verpflegungspauschale von 70 € erhoben. 

(5) In der Schulkinderbetreuung gelten die Bedingungen und Preise des Caterers. 
(6) Für die Anmietung der Schliessfächer in der Schulkinderbetreuung gelten die Bedingungen und 

Preise des Anbieters. 

 

§ 3 

Abwicklung der Kostenbeiträge 

 

(1) ** Die Kostenbeiträge sind bis zum ersten eines Monats für den laufenden Monat an die 

Stadtkasse zu überweisen. Die Zahlungen sind stets in vollen Monatsbeiträgen zu leisten. 

(2)  ** Das Verpflegungsentgelt für das Mittagessen im Hort ist bis zum ersten eines Monats für den 

laufenden Monat an die Stadtkasse zu überwiesen. Die folgenden Regelungen zur Abwicklung 
des Verpflegungsentgeltes beziehen sich auf die Betreuung im Hort. 

(3) Die Zahlungspflicht entsteht mit der Aufnahme in den Hort bzw. in die Schulkinderbetreuung 

und erlischt nur durch Abmeldung oder Ausschluss. Besucht das Kind ohne Abmeldung den Hort 

bzw. die Schulkinderbetreuung nicht, sind der Kostenbeitrag und das Verpflegungsentgelt 

weiterhin zu entrichten.  

(4) Bei Aufnahme des Kindes anlässlich des neuen Betreuungsjahres ist der volle Kostenbeitrag 

sowie das Verpflegungsentgelt des Aufnahmemonats zu entrichten. 

(5) *** Der Kostenbeitrag sowie das Verpflegungsentgelt sind bis zum Ende des Monats zu 

entrichten, in dem das Betreuungsjahr endet. In der Zeit vom 1. Mai bis zum Ende des 

Betreuungsjahres ist eine Abmeldung der abgehenden Kinder grundsätzlich ausgeschlossen. 

Ausnahmen sind nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (z. B. Wohnsitzwechsel, lange 

Krankheit des Kindes) zulässig. Abmeldung unter gleichzeitiger Neuanmeldung eines Kindes (z. B. 

wegen längeren Urlaubs) ist nicht zulässig. 

 
* § 2 Abs. 2 Nr. d wurde durch Stavo-Beschluss vom 18.06.2019 eingefügt. 

**  § 3 Abs. 1 wurde durch Stavo-Beschluss vom 19.06.2018 geändert sowie Abs. 2 neu eingefügt. 

*** § 3 Abs. 5 wurde durch Stavo-Beschluss vom 23.06.2020 neu gefasst. 
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(6) Kostenbeitrag und Verpflegungsentgelt sind bei vorübergehender Schließung eines Horts bzw. 

der Schulkinderbetreuung (z.B. Ferien, Feiertage) weiterzuzahlen. 

(7) Bei einem Wechsel des Betreuungsangebotes ist eine Ummeldung mit einer Frist von vier 

Wochen zum Monatsende möglich. Ein entsprechendes Formular ist im Hort, in der 

Schulkinderbetreuung oder bei der Stadtverwaltung auszufüllen. Bei Fristversäumnis sind der 

Kostenbeitrag und das Verpflegungsentgelt für einen weiteren Monat zu entrichten. 

(8) Kann ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung den Hort bzw. die 

Schulkinderbetreuung über einen Zeitraum von mehr als drei Wochen nicht besuchen, entfällt 
die Verpflichtung zur Zahlung des Kostenbeitrages und des Verpflegungsentgeltes für die nach 

dem Eintritt der Erkrankung folgende Zeit. Voraussetzung ist, dass die Erziehungsberechtigten 

binnen vier Wochen, nachdem das Kind den Hort bzw. die Schulkinderbetreuung wieder besucht, 

mit einem formlosen Antrag ein ärztliches Attest vorlegen.  

(9) Eine Rückerstattung des Verpflegungsentgeltes ist möglich, wenn das Kind aus besonderen 

Gründen (z. B. längere Krankheit oder Abwesenheit vom Wohnort) länger als drei Wochen die 

Einrichtung nicht besuchte. 

Voraussetzung ist, dass die Erziehungs-berechtigten binnen vier Wochen, nachdem das Kind den 

Hort bzw. die Schulkinderbetreuung wieder besucht, einen formlosen Antrag stellen. 

(10)  Rückbuchungsgebühren bei nicht ausreichender Deckung eines zur Einziehung der 
Kostenbeiträge und Verpflegungsentgelte angegebenen Kontos gehen zu Lasten der 

Erziehungsberechtigten. 

(11)  Über Stundung, Niederschlagung und Erlass entscheidet der Magistrat. 

 

 

§ 3 a Freistellung und Reduzierung von Kostenbeiträgen wegen der Corona-Maßnahmen 

 

(1) Soweit die Kinderbetreuung nach der Satzung über die Betreuung von Kindern in den 

Kinderhorten und der Schulkinderbetreuung der Stadt Rödermark wegen des Betreuungsverbotes 

nach der zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus einschließlich der jeweiligen 
Anpassungsverordnungen nicht in Anspruch genommen werden konnte und/oder auf den 

Anspruch auf Notbetreuung aufgrund der Ausnahmen vom Betreuungsverbot verzichtet wurde, 

wird für die Zeit vom 01.04.2020 bis zum 30.06.2020 der Kostenbeitrag nach § 2 dieser Satzung 

nicht erhoben. 

Bei einem gemäß § 2 Abs. 1 a der zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 

einschließlich der jeweiligen Anpassungsverordnungen ab dem 16.12.2020 - aufgrund keiner 

dringende Betreuungsnotwendigkeit - erfolgten Verzicht auf die Notbetreuung wird für den 

Zeitraum, in dem keine Betreuung in Anspruch genommen wurde, der Kostenbeitrag nach § 2 

dieser Satzung nicht erhoben. 

 
Für die Inanspruchnahme  

• der Notbetreuung, 

• der Betreuung im Rahmen der erweiterten Regelbetreuung sowie 

• der Betreuung im Ferienmonat Juli 

wird der Kostenbeitrag entsprechend der in § 2 der Satzung festgelegten Kostenbeiträge erhoben. 

Der Erhebung der Kostenbeiträge werden die tatsächlich angebotenen in Anspruch genommenen 
Betreuungszeiten zugrunde gelegt 

 

(2) Die aufgrund der angeordneten Corona-Maßnahmen durch Verordnungen des Landes sowie 

Allgemeinverfügungen durch den Landkreis Offenbach vorgenommene Betreuung in festen 

Gruppen hat in den Kinderhorten zu einer Reduzierung der Betreuungszeit in den Randzeiten 

geführt.  

Der Kostenbeitrag wird entsprechend der in § 2 der Satzung festgelegten Kostenbeiträge erhoben. 

Der Erhebung Berechnung der Kostenbeiträge – bezüglich der verkürzten Betreuungszeiten - 
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werden die tatsächlich angebotenen in Anspruch genommenen Betreuungszeiten zugrunde 

gelegt. 

 

§ 4* 

Kostenbeitragsübernahme 

 

Sofern der Kostenbeitrag aufgrund finanzieller Engpässe nicht gezahlt werden kann, kann nach § 90 

Abs. 2 SGB VIII beim zuständigen Jugendamt ein Antrag auf ganze oder teilweise Übernahme des 

Kostenbeitrags gestellt werden. Die Erziehungsberechtigten sind gegebenenfalls verpflichtet einen 
solchen Antrag zu stellen, um den Ausschluss ihres Kindes von der weiteren Betreuung zu vermeiden. 

 

§ 5* 

Verfahren bei Nichtzahlung 

 

Rückständige Kostenbeiträge und Verpflegungsentgelte (Hort) werden im Verwaltungszwangs-

verfahren beigetrieben. 

 

§ 6** 

Datenschutz 

 

(1) Personenbezogene Daten werden bei der Anmeldung und Aufnahme in der Tageseinrichtung für 

Kinder von den Betroffenen erhoben über 

1. Name, Vorname(n) des Kindes und der Erziehungsberechtigten,  

2. Anschrift,  

3. Geburtsdatum des Kindes, 

4. Namen und Alter weiterer Kinder der Kostenbeitragspflichtigen, die gleichzeitig eine 

Tageseinrichtung der Stadt Rödermark besuchen 

5. Weitere zur kassenmäßigen Abwicklung erforderliche Daten (Kontodaten, Sepa-

lastschriften).   
 
 

(2) Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Festsetzung und der 

Erhebung der Kostenbeiträge weiterverarbeitet und gespeichert werden. 

 

 
§ 7** 

Inkrafttreten 

 

Die Bestimmungen dieser Satzung treten gemäß § 7 der Hauptsatzung der Stadt Rödermark am Tage 

nach Vollendung der Bekanntmachung in Kraft. Die bisherige Gebührensatzung zur Satzung über die 

Benutzung der Kinderhorte der Stadt Rödermark vom 19.03.2008 tritt nebst ihren Änderungen mit 

dem gleichen Tage außer Kraft. 

 

 

Rödermark, den 15.02.2017 
 

 

 

Kern, Bürgermeister 

 

 
* § 4 und § 5 wurden durch Stavo-Beschluss vom 19.06.2018 neu gefasst. 

** § 6 wurde durch Stavo-Beschluss vom 19.06.2018 eingefügt. Aus § 6 (alt) wurde § 7 (neu). 
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Aufgrund der §§ 25, 26, 27, 31 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 

18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. 
September 2018 (GVBl. S. 590) und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen 

Gemeindeordnung (HGO) in der  Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert 

durch Art. 1 des Gesetzes vom 24. März 2020 (GVBl. S. 201), §§ 1-6 des Gesetzes über 

kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134), geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) sowie §§ 22, 22a, 90 des Achten Buchs 

Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. 

September 2012 (BGBl. I S. 2022) zuletzt geändert durch Art. 36 G vom 12. Dezember 2019, 

BGBl. I 2652) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark am _________________ 

die folgende 

 

 

Satzung zur Änderung der Kostenbeitragssatzung zur 
Satzung über die Betreuung von Kindern in den  Kinderhorten 

und der Schulkinderbetreuung der Stadt Rödermark 
 

4. Änderung 
 
beschlossen: 

 

 

Artikel 1 
 

§ 3 a wird eingefügt: 

 

§ 3 a Freistellung und Reduzierung von Kostenbeiträgen wegen der Corona-Maßnahmen 
 

(1) Soweit die Kinderbetreuung nach der Satzung über die Betreuung von Kindern in den 

Kinderhorten und der Schulkinderbetreuung der Stadt Rödermark wegen des 

Betreuungsverbotes nach der zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 

einschließlich der jeweiligen Anpassungsverordnungen nicht in Anspruch genommen werden 

konnte und/oder auf den Anspruch auf Notbetreuung aufgrund der Ausnahmen vom 

Betreuungsverbot verzichtet wurde, wird für die Zeit vom 01.04.2020 bis zum 30.06.2020 

der Kostenbeitrag nach § 2 dieser Satzung nicht erhoben. 

Bei einem gemäß § 2 Abs. 1 a der zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 

einschließlich der jeweiligen Anpassungsverordnungen ab dem 16.12.2020 - aufgrund 

keiner dringende Betreuungsnotwendigkeit - erfolgten Verzicht auf die Notbetreuung wird 

für den Zeitraum, in dem keine Betreuung in Anspruch genommen wurde, der Kostenbeitrag 

nach § 2 dieser Satzung nicht erhoben. 

 

Für die Inanspruchnahme  

• der Notbetreuung, 

• der Betreuung im Rahmen der erweiterten Regelbetreuung sowie 

• der Betreuung im Ferienmonat Juli 

wird der Kostenbeitrag entsprechend der in § 2 der Satzung festgelegten Kostenbeiträge 

erhoben. Der Erhebung der Kostenbeiträge werden die tatsächlich angebotenen 

Betreuungszeiten zugrunde gelegt 
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(2) Die aufgrund der angeordneten Corona-Maßnahmen durch Verordnungen des Landes sowie 

Allgemeinverfügungen durch den Landkreis Offenbach vorgenommene Betreuung in festen 

Gruppen hat in den Kinderhorten zu einer Reduzierung der Betreuungszeit in den Randzeiten 

geführt.  

Der Kostenbeitrag wird entsprechend der in § 2 der Satzung festgelegten Kostenbeiträge 

erhoben. Der Berechnung der Kostenbeiträge – bezüglich der verkürzten Betreuungszeiten - 

werden die tatsächlich angebotenen Betreuungszeiten zugrunde gelegt. 

 

Artikel II 
 
Folgende Paragraphen und Absätze der Kostenbeitragssatzung zur Satzung über die Betreuung 

von Kindern in den Kinderhorten und der Schulkinderbetreuung der Stadt Rödermark werden 

nicht geändert: 

 

§ 1  

§ 2 Abs. 2- 6 

§ 3 Abs. 1  11 

§ 4  

§ 5  

§ 6  

§ 7  

 

 

Artikel III 
 

Die vorstehende Satzungsänderung wird gemäß § 7 Abs. 1 der Hauptsatzung öffentlich bekannt 

gemacht. Sie tritt rückwirkend zum 01.04.2020 in Kraft.  

 

 

 

Rödermark, den  

 

 

 

 

Jörg Rotter, Bürgermeister 
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VORLAGE  ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:
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Steuerverwaltung
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Verfasser:
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10.11.2020
Bertsch, Julia

Erhebung von Spielapparatesteuer während der Gültigkeit von 
Verordnungen des Landes Hessen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie
Beratungsfolge:

Datum Gremium

16.11.2020 Magistrat
08.12.2020 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
09.02.2021 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark hat am 23. Juni 2020 aufgrund 
der verordneten Schließung von Spielhallen, Spielbanken und Gaststätten im Zeitraum 
vom 18. März 2020 bis zum 14. Mai 2020 eine Ausnahmeregelung der Satzung über 
die Erhebung einer Aufwandssteuer auf Spielapparate beschlossen.

Die ab dem 02. November 2020 gültige Verordnung des Landes Hessen zur 
Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von 
Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie schreibt eine erneute Schließung von 
Spielhallen, Spielbanken und Gaststätten zunächst bis zum Ablauf des 30. November 
2020 vor. 

Wie schon für die Monate April und Mai 2020 beschlossen, soll auch für die Dauer der 
aktuellen und weiteren verordneten Schließzeiten nachfolgende Ausnahmeregelung die 
entstehenden finanziellen Belastungen für die Betreiber von Spielapparaten mildern.
 
In § 4 der Spielapparatesatzung werden die Steuersätze für die Spiel- und 
Geschicklichkeitsapparate festgesetzt. Bemessungsgrundlage ist gemäß § 3 Nr. 1 die 
elektronisch gezählte Bruttokasse.
§ 4 Abs. 2 legt fest, dass in den Fällen, in denen die Bruttokasse nach § 3 Ziff. 1 nicht 
nachgewiesen wird, die in § 4 Abs. 1 genannten Höchstbeträge zu zahlen sind.
 
Aufgrund der verordneten Schließung von Spielhallen, Spielbanken und Gaststätten 
können keine Einnahmen durch die Bruttokasse nachgewiesen werden.
 
In diesem Fall wäre es unangemessen, gegenüber den Steuerpflichtigen die in § 4 Abs. 
1 genannten Höchstbeträge zu erheben. Aus diesem Grund soll die Erhebung der 
Höchstbeträge gemäß § 4 Abs. 2 für die Dauer von verordneten Schließungen außer 
Kraft gesetzt werden.
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Beschlussvorschlag:

Für die Dauer von verordneten Schließungen von Gaststätten, Spielhallen und 
ähnlichen Einrichtungen wird die Erhebung der Höchstbeträge gemäß § 4 Abs. 2 der 
Satzung über die Erhebung einer Aufwandsteuer auf Spielapparate im Gebiet der Stadt 
Rödermark ausgesetzt.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:

 

Finanzielle Auswirkungen:

Ja 
Es entstehen Mindererträge von ca. 6.000 € pro von der Schließung betroffenem Monat.
/He, 11.11.20
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VORLAGE  ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

vom/der
Finanzverwaltung, Controlling

Vorlage-Nr:
AZ:
Datum:
Verfasser:

VO/0298/20
II/2/1 Da
17.12.2020
Da

Beteiligungsbericht 2019
Beratungsfolge:

Datum Gremium

11.01.2021 Magistrat
28.01.2021 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
09.02.2021 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:
Laut § 123 a HGO hat die Gemeinde zur Information der Gemeindevertretung und der 
Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des 
Privatrechts zu erstellen, an denen sie mit mindestens 20% unmittelbar oder mittelbar 
beteiligt ist. 

Diese Voraussetzung trifft nur auf die Berufsakademie Rhein-Main GmbH zu, die ihren 
Jahresabschluss 2019 an 8.12.2020 beschlossen hat. Der Beteiligungsbericht 2019 
wurde auf Basis dieser Abschlussdaten aufgestellt (s. Anlage).

Gemäß § 123a Abs. 3 HGO ist der Beteiligungsbericht in der Gemeindevertretung in 
öffentlicher Sitzung zur erörtern. Die Gemeinde hat die Einwohner über das Vorliegen 
des Beteiligungsberichts in geeigneter Form zu unterrichten, Die Einwohner sind 
berechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehe
 

Beschlussvorschlag:
Der Beteiligungsbericht 2019 wird zur Kenntnis genommen.

Das Vorliegen des Beteiligungsberichts 2019 wird öffentlich bekannt gemacht. 
Der Beteiligungsbericht 2019 wird öffentlich ausgelegt und im Internet auf der 
Homepage der Stadt Rödermark eingestellt. 

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung
 

Finanzielle Auswirkungen:

Nei
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Anlagen 1
 



Stadt Rödermark

Beteiligungsbericht 2019

   



Rechtliche Grundlage

Gemäß § 123a Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Gemeinde zur Information der 
Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an 
Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. In dem Bericht sind alle 
Unternehmen aufzuführen, bei denen die Gemeinde mit mindestens 20% unmittelbar oder 
mittelbar beteiligt ist. 

Beteiligung:

Berufsakademie Rhein-Main GmbH 

Gründung            2002 als Berufsakademie Rhein-Main GmbH & Co KG
                                                                               und Berufsakademie Rhein-Main Verwaltungs GmbH

           2003 Beginn Studienbetrieb
            2008 Rechtsformwechsel zum 27.10.2008: Verschmelzung  
                                                                               zur Berufsakademie Rhein-Main GmbH                                       

Gegenstand des                Förderung der Berufsausbildung; verwirklicht durch die                                  
Unternehmens                                       Entwicklung sowie den Betrieb einer Berufsakademie in der 

              Stadt Rödermark

Beteiligungsverhältnisse
Stadt Rödermark            29.850 €  (85,29 %)
Kreis Offenbach              5.150  €  (14,71 %)
Insgesamt                          35.000  €

Geschäftsführung Bernd Albrecht

Besetzung des Aufsichtsrats

Herr Jörg Rotter                                     Bürgermeister der Stadt Rödermark
                                                                    Vorsitzender

Frau Karin von der Lühe                      Stadrätin der Stadt Rödermark
                                                                   Stellvertretende Vorsitzende

Herr Norbert Schultheis                     Kreisbeigeordneter des Kreises Offenbach

Herr Werner Popp                                Stadtrat der Stadt Rödermark

Frau Margot Süß                                  Kreisbeigeordnete des Kreises Offenbach

Frau Anna-Monika Gierszewski       Stadträtin der Stadt Rödermark

Aufwand Gremien                               Der Aufsichtsrat erhielt im Jahr 2019 Vergütungen von 
                                                                   insgesamt 300 €.

Bezüge Geschäftsführung                 Die Geschäftsführung verzichtet unter Berufung auf § 286 
                                                                   Abs. 4 HGB auf die Angabe der Bezüge.

Beteiligungen des Unternehmens  keine

Stand der Erfüllung des
öffentlichen Zwecks                           Die Berufsakademie Rhein-Main bietet regional und überregional                                                            
                                                                  ansässigen Unternehmen ein staatlich anerkanntes und
                                                                  akkreditiertes Studium in den Studiengängen Betriebswirtschafts-
                                                                  lehre, Internationale Betriebswirtschaft und Außenwirtschaft sowie 
                                                                  Wirtschaftsinformatik an.



Sie unterstützt die Unternehmen bei der Ausbildung, Perso-
nalbeschaffung und Personalentwicklung und leistet so einen 
wesentlichen Beitrag zur  Steigerung der Attraktivität des 
Wirtschaftsstandortes Rödermark und des Kreises Offenbach.

Kapitalzuführungen u. -ent-
nahmen durch die Gemeinde keine seit dem Rechtsformwechsel 2008

Auswirkungen auf die
Haushaltswirtschaft Keine

Kreditaufnahmen durch das  
Unternehmen 2,8 Mio. € 2011 zum Aufbau des Akademiegebäudes in 
                                                                     Rödermark, Am Schwimmbad 3 (Restschuld 31.12.2019:
                                                                     2.354 TEUR)

Sicherheiten Bürgschaft der Stadt Rödermark in Höhe von 2,0 Mio. €
Buchgrundschuld in Höhe von insgesamt 800.000 €

Voraussetzungen zur wirtschaftlichen Betätigung

Gem. § 121 Abs. 2 Nr. 2 HGO gelten als wirtschaftliche Betätigung nicht Tätigkeiten auf den 
Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung, 
der Abfall- und Abwasserbeseitigung.

Aufgrund dieses Sachverhalts ist die Prüfung der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für die 
Berufsakademie als Bildungseinrichtung nicht erforderlich.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs    

Mit 169 Studienbeginnern im Oktober 2019 konnte die bisher höchste Anzahl an Studierenden 
für ein Studium an der BA Rhein-Main gewonnen werden. Im Studienbetrieb der Akademie 
waren 2019 insgesamt durchschnittlich 391 (Vorjahr 341) Studierende immatrikuliert. 

Im Geschäftsjahr 2019 wurden folgende Studiengänge, jeweils mit der Regelstudiendauer von 
6 Semestern, angeboten:

- Studiengang Betriebswirtschaftslehre, mit den Spezialisierungen
   Handel & Dienstleistungen,
   Banking & Finance,
   Spedition & Logistik,
   Hotel- & Gastronomiemanagement,
   Industrie (B.A.)

- Studiengang Wirtschaftsinformatik (B. Sc.)

- Studiengang Internationale Betriebswirtschaftslehre und Außenwirtschaft (B.A.)

Ertragslage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2019 schloss mit einem Jahresüberschuss von 236 TEUR ab (Vorjahr: 247 
TEUR). Die Umsatzerlöse lagen 2019 bei 1.933 TEUR und beinhalten überwiegend 
Studiengebühren (1.403 TEUR) und Landeszuschüsse (423 TEUR).
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VORLAGE  ZU  TAGESORDNUNGSPUNKT  NR:

vom/der
Finanzverwaltung, Controlling

Vorlage-Nr:
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KommPakt - Das Beteiligungsmodell der Entega
Beratungsfolge:

Datum Gremium

30.11.2020 Magistrat
28.01.2021 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
09.02.2021 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Die Stadt Rödermark hat 1992 für 102.258,37 € Aktien der HEAG (heute: ENTEGA AG) 
erworben und 2001 für 4.980 € weitere 1.000 Stückaktien dazugekauft. Insgesamt ist 
die Stadt Rödermark damit Inhaber von 31.000 Stückaktien, die aus steuerlichen 
Gründen in das Badehaus der Kommunalen Betriebe, als Betrieb gewerblicher Art, 
eingelegt sind. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 betrug abzüglich 
Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag 5.705,94 €.

Um ein größeres Mitspracherecht und eine weitere Beteiligung am unternehmerischen 
Erfolg zu erzielen, haben einige Kommunen den Wunsch geäußert, sich noch stärker am 
ENTEGA-Konzern beteiligen zu können. 

Eine Ausweitung der direkten kommunalen Beteiligung an der ENTEGA AG ist allerdings 
nicht mehr mit der HGO vereinbar. 

Im August 2020 hat die ENTEGA das Beteiligungsmodell „KommPakt“ vorgestellt, dass 
den Kommunen eine Beteiligung an der e-netz Südhessen AG ermöglicht, die das 
Netzgeschäft für Strom und Gas mit verlässlichen Renditen abwickeln soll. Der 
Unternehmenswert der e-netz Südhessen AG beträgt laut Ermittlung einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ca. 268 Mio. €. Im Rahmen des geplanten 
Beteiligungsmodells kann die „ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH“ bis 
zu 25,1 % der Aktien an der e-netz Südhessen AG von der ENTEGA AG, mit einem Wert 
von ca. 67 Mio. € erwerben. Der Großteil in Höhe von 52 Mio. € soll zunächst über ein 
von der ENTEGA AG gestelltes Gesellschafterdarlehen finanziert werden, das später 
durch Fremdkapital abgelöst wird. Der Kommunale Anteil am Kaufpreis beträgt ca. 15 
Mio. €. Der Kaufpreis für die einzelnen Kommunen wurde nach Anzahl der Strom- und 
Gaszähler zum 31. März 2020 festgesetzt und beträgt für Rödermark 810.101,07 €. Im 
Rahmen des geplanten Beteiligungsmodells ist eine Rendite zwischen 4,2 und 4,4 % 
möglich (= max. ca. 35.600 € Renditemöglichkeit für Rödermark pro Jahr – garantiert bis 
2028). 

Bei einer Fremdfinanzierung des Kaufpreises von rd. 810.000 €, mit einer Laufzeit von 
27 Jahren (= bis 2048) und einer Zinsanpassungsmöglichkeit im Jahr 2028 (= 
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Sonderkündigungsmöglichkeit für die Kommunen), ist mit einer jährlichen Tilgung von 
ca. 30.000 € und Zinsen von ca. 4.000 € zu kalkulieren. 
Das den Vertragsunterlagen beigefügte Vermögensanlagen-Informationsblatt ist gemäß 
§ 13 Abs. 4 VermAnlG mit dem Warnhinweis versehen, dass der Erwerb dieser 
Vermögensanlage mit erheblichen Risiken verbunden ist und bis zum vollständigen 
Verlust des eingesetzten Vermögens führen kann. 

Die Frist zur Annahme des ersten Erwerbsangebotes endet am 31. März 2021. Hierfür 
wäre die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung einzuholen. Ferner wäre das 
Beteiligungsvorhaben gemäß § 127 a HGO spätestens sechs Wochen vor Vollzug bei der 
Kommunalaufsicht anzuzeigen. Es besteht die Möglichkeit, an einer zweiten Erwerbs-
runde teilzunehmen (Stichtag 30.6.2022). Die Beteiligung erfolgt dann mit 
wirtschaftlicher Rückwirkung zum 1.1.2022. Falls danach immer noch Anteile verfügbar 
wären, können bereits beteiligte Kommunen ihre Anteile in einer Zuerwerbsrunde bis 
zum 30.11.2022 aufstocken. Alle 3 Jahre sollen weitere Erwerbsrunden stattfinden. 
Sofern Anteile verfügbar sind, können Kommunen bestehende Anteile aufstocken oder 
bisher nicht beteiligte Kommunen eine Beteiligung vornehmen. 

Mit dem Kaufpreis von rd. 810.000 € würde die Stadt Rödermark einen Anteil von rund 
0,3 % am Unternehmenswert von ca. 268 Mio. € der e-netz Südhessen AG erwerben.  
Mitsprachemöglichkeiten bei der ENTEGA AG bestehen bereits im Rahmen der vor rd. 30 
Jahren erworbenen Aktienanteile. Eine weitere Beteiligung mit Kosten von rund 810.000 
€ ginge zu Lasten eigener Investitionen der Stadt Rödermark, die zum Großteil über 
Kapitalmarktkredite finanziert werden müssen. 

Es wird vorgeschlagen, dass die Stadt Rödermark sich auf Grund der nicht bereit 
stehenden Haushaltsmittel für die Beteiligung, sowie der aktuell schwierigen 
Wirtschaftslage und der nicht absehbaren Folgen der Pandemie und insbesondere in 
Unkenntnis ob freie liquide Mittel und in welcher Höhe zur Verfügung stehen werden 
(Finanzierung über Kapitalmarktdarlehen unwirtschaftlich), nicht an der Gesellschaft 
beteiligt. 

 

Beschlussvorschlag:

Aufgrund der fehlenden Mittelbereitstellung im Haushaltsplan, der aktuell schwierigen 
Wirtschaftslage und den nicht absehbaren Folgen der derzeit vorherrschenden 
Pandemie, sieht die Stadt Rödermark von einer Beteiligung an der ENTEGA Kommunale 
Beteiligungsgesellschaft GmbH ab. 

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
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Finanzielle Auswirkungen:

Ja
Im Doppelhaushalt 2020/2021 ist für die Beteiligung an der ENTEGA im Haushaltsjahr 
2021 ein Betrag von 50.000 € vorgesehen, der im Falle einer Beteiligung an KommPakt 
auf 810.200 € aufgestockt werden müsste. Dazu müssten zunächst die 
haushaltsrechtlichen Vorgaben geschaffen werden (Veranschlagung im neuen 
Haushaltsplan). Bt
 

Anlage:
Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) gem. §13 Vermögenanlagengesetz 
(VermAnlG) 
 








